
J oachim Nocke 
Autopoiesis - Rechtssoziologie 
in seltsamen Schleifen 

I. Woher kommt das systemtheorewche Wissen?* 

Wer sich heure aus seinem juristischen Alltagsgeschäft aufmacht, um in den Grund­
lagen seiner Disziplin einmal wieder nach dem Rechten zu schauen, mag alsbald 
wieder verzagt nach Hause drängen. Denn schon beim Eintritt wird ihm der Boden 
unter den Füßen weggezogen. Die Begriffe von einst tragen nicht mehr. Nie gehöne 

Laute sind an ihre Stelle getreten. AULOpoie..sis, Bifurkation, Sacculinisierung und 
andere Wonmirakel verschlagen ihm die Sprache. Auch das hier tätige Personal hat 
sich merkwürdig verändert . Alte Bekannte, die vordem im Frankfurter Dialekt 
heimisch waren, sprechen heute den Systemjargon so fließend wie andere Leute 
Spanisch . Wieder andere, die sich gestern noch rnit der Rechtsnacur des behördli­
chen Essensgeldzuschusses quälten, haben Anschluß an die internationale Gehirn­
forschung gefunden. zitieren unerschrocken mathematische Kongreßberichte, rna­
ehen Vorschläge, wie man Kenntnisse der subatomaren Physik für die juristische 

Dogmatik »fruchtbar rnachen könnte". Unverrücks sieht er sich von Enzyklopädi­
sten umstellt, wie man sie seit Leibniz, den sie souverän in die Schranken weisen, 
ausgestorben wähnte. Unhospitabel ist es hier geworden. Und keiner wird es dem 
Gast verübeln. wenn er eilig das Weite sucht. Hat er sich schnell urn ein intellektuel­
les Abemeuer gebracht oder isr er vor krafdosen Gespenstern geflohen, unter deren 
Bettlaken nur harmlose Bazonoi lärmten? 
Es gehÖr! zu den wissenschaftlichen Tugenden, sich gegenüber allen Aussagen der 
Wissenschaft prinzipiell kritisch zu verhalten. Je herrschender eine Meinung, je 

ambitionierter eine Theo~ie, desto wichtiger wird dieses Mißtrauen. In der Rechrs­
dogmatik verhält es sich bekanntlich umgekehrt. Je herrschender eine Meinung, 
desto weniger Widerspruch wird geduldet und folglich geübt. Die entscheidende 
Frage, die in unserem Zusammenhang zu stellen ist, isr daher eine Selbstverständ­
lichkeit. Um so erstaunlicher. daß sie in den Kreisen, in denen wir uns nunmehr 
bewegen, selten gestellt wird: Woher bezieht die system theoretische Rechtssoziolo­

gie - um die es in diesem Beitrag ausschließlich geht - eigentlich ihr Wissen? Aus 
welchem Material, rnit welchen Methoden und mit welcher Erkenntnistheorie 
schafft sie es, in rastloser Eile, ohne z.u stOcken, gewissermaßen fließbandartig 
Aussagen über die Gesellschaft und ihr Recht zu produzieren ? Gerade wenn man 
der Konzeption, auf die sie sich beruft, gerecht werden will und nicht von 

vornherein dem Vorurteil nachgeben möchte. es handele sich bei dieser Theorie um 
eine Art Durchlauferhitzer. muß man mir Mare;n Lurher darauf beslehen: Woher 
kömrnt ihnen diese Wissenschaft? 

" Ich hlbe Leonlc Brcuouog für illre Mi,hilfe bCL der Übers<lzung cl« Syst<m,h.one zu do.nken . 
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Ein erster Eindruck will scheinen lassen : aus den Fußnoten. Das klingt nach einem 
eewas matten Scherz, denn wie sollen Wissenschafrler sonst belegen, woher sie ihr 
Wissen beziehen, wenn sie nicht in der glücklichen Lage sind, eigene empirische 
Forschung oder theoretische Überlegungen im Text vorzuführen? Aber der Scherz 

ist keiner. Systemtheoretiker verweisen, wenn sie überhaupt auf jene Frage kom­
men, gewöhnlich auf andere Syscemrheoretiker, bis dieser Verweisungskreislauf -
hierzulande - im Hinweis auf Luhmann vorläufig zum Stillstand zu kommen 
scheine. Aber auf wen verweist diese Auroririit? rm Zweifel - auf sich selbst. Diese 
Eigentümlichkeit erinnert an die Mechanismen juristischer Wissensproduktion : 
man z.itiert sich wechselseitig so lange, bis sich Meinungen zu Erkenncnissen 
verdichtet haben oder aber eine zentrale Figur das Machrworr spricht. Die »system­
{heoretische~ (zu den noewendigen Differenzierungen später) Zitiertechnik hat 

zweifellos auch erwas hiervon . Unabhängig hiervon driickt sich aber auch eewas 
anderes aus. Man hält sich des Zwangs zur Rechenschaft über den wissenschaftli­
chen Starus und die Methode seiner Erkenntnisgewinnung für enthoben. Encspre­
chende Fragen werden als faktisch entschieden behandelt. Es genügt ein Hinweis auf 
die Klassiker, um dann umstandslos zur Sache zu gehen. 

An dieser Technik wäre nichts auszusetz.en, wenn in der Wissenschaft die Fronten 
tatsächlich in dieser Weise geklärt wüen. Man kann nicht in jedem Aufsatz am 
Punkte Null ansetzen! Sei es, daß ein wisssenschaftlich tragfähiger Konsens über die 

Grundlagen erreicht ist, sei es, daß ein Streit mit dem Gegner nicht mehl' lohot. Die 
Zeit der Beschimpfungen - bornierter Krümelsucher hier, spekulativer Sozialphilo­

soph don: - ist voriiber, und jeder geht seiner Wege. 
Die Enrwicklung ist aber über diesen Zusrand schweigsamer Koexistenz hinausge­
wachsen . Die Sysremtheoretiker machen wieder mobil. Sie haben unterdes das 
Arsenal ihrer Argumente, so scheint es, berrächdich verstärkt. In den sechziger und 
siebziger Jahren bedienten sie sich noch aus den Beständen der Physik und der 

Kybernetik . Eine wichtige Fundgrube war der zweite Hauptsatz der Thermodyna­
mik, Er bildet im übrigen auch heute noch das Herzstück der Theorie. Aus ihm 
hatten schon zuvor einige Theologen - im Hinweis auf die mit der Entropie 

behauptete Endlichkeit der Welt - einen modemen Gortesbeweis abzulei ten ver­
sucht. Die Frage, die auch Soziologen zu denken gab, war, wie sich Ordnung 
herstellt und wie beständige Selbstorganisation der Materie bzw. der Gesellschaft 
möglich ist. 

Aus dieser Welt also stammen, man nehme einmal sein altes Physikbuch wieder zur 

Hand, die Begriffe, mit denen rechtSsoziologische Texte heute ihre Leser auf 
Distanz halten: Entropie, Negentropie, Dissipation. Reversibilität. Irreversibilität 
usw . Die sechziger Jahre bracbten zugleich die beschauliche Phase des »output- und 
»input« - jene Zeit also, die uns mit den Begriffen der Kybernetik anfreundete : 

Steuerung, Regelung, Rückkopplung, Homöostase usw., aber auch die Zeit, die 
wenig später die »Reduktion von Komplexität", die ursprünglich aus der Kybernt:­

tik W. Ross Ashbys' stammte, zum festen Bestandteil juristischer Dissertationen 
und zum gesellschaftlichen Ereignis auf den Soin!es der Gabriele Henkel machte. 
Für diese VerwendungsmögJichkeiten werden die Zeiten nun härter. Die system­
theoretische Rechtssoziologie rückt mit Beginn der achrziger Jahre mit biochemi­
scher Terminologie vor. Die Ausrüstung summt nicht mehr aus den bolzgetäfelten 
ExperimenrierstUben des 19.J ahrhundertS. sondern vorzugsweise aus dem von 

I Einführung In die Kyb~rnetik . Frankfurt/M. t976 (t.ngli,ehc [("'lu'gabe '9S6). Zum 50zl~lw,ssen­
. chaft lichen Gebrauch dieses schließlich >-um Topo, (in der Übersc<zung von: Gcme,npl ... z) Inflatlo­
merten ß~gri f" vgl. da.< Vorwort von Jo,,; Admn Huber (5. 7-10). 
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Heim von Foerster geleiteten Biological Computer LaboralOry des Department of 
Electric.al Engineering der Universität I1linois.' Die neue BegriHsarmada segelt 
hinter dem flaggschiff ~Aucopoiesis « , haI in der Rechtssoziologie), der Rechtstheo­

rie4 und neuerdings auch "Rechtspolitologie .. ! schon nahezu jedes Thema in Reich­
weite und nimmt nun Kurs auf die Rechrsdogmatik6

. Die damit gestellte Aufgabe 

verdeutlicht Karl-Heinz Ladeur: 

-Eine Dogmatik, die nicht mehr an individuellen Ungewißheiten und dementsprechend einem 
paramelrisch bestimmten. sondern einem nicht-linearen. dynamischen. auf pluralen Netzwer­
ken aufbauenden Gleichgewichtsmoddl orientiert ist. müßte ihrerseits eine neue nicht­
individuelle plur.lle Methode der Kompatibilisicrung und Äquilibrierung von organisationalen 
Handlungsnet2werken entwickeln.« ' 

Hier gibl es also viel zu tun. Um aber vorerst auf die Ausgangsfrage nach den 
Erkennrnisquellen dieser Rechtssoziologie zurückzukommen : Scheint sie nicht 

durch die vorherstchenden Hinweise ausreichend beanrwortet? Die sozialwissen­
schaftliehe Systemrheorie bezieht ihr Wissen offenbar in erheblichem Umfang von 
den Naturwissenschaften und der Mathematik, an deren Autorität man - jedenfalls 
im wissenschaftlichen Alltagsgeschäft - nicht zweifeln kann. ohne sich zu überhe­
ben. Aber natürlich stellt sich die Frage ganz. anders, nämlich : Wie gelingt der 
Rechtstheorie der sponran kühn anmutende Bogenschlag von einer biologischen 
Informationstheorie zur Abwägungsproblemacik des § ! VI BBauG?s Mit welchen 

Mitteln spinnen Rechrssoziologen den roten Faden von der Autopoiesis. einer 
biologischen Kognitionstheorie (dazu später), zum Steuerungsversagen des Gesetz­
gebers im Sozialrccht?9 Auf welchem Pfade schließlich dringen Rechtspolicologen 
von der kybernetisch-biologischen Deutung des Hierarchie- und Emerge.nzpro­
blems zum Mahnbescheid nach §§ 688 ff. ZPO vor?'O Natürlich geht es in diesen 

Fällen nicht um den Anspruch einer systemcheoreüschen Hilfeleistung für dogmati­

sche Entscheidungsprobleme. Die Autoren wollen mit den genannten rechtlichen 
Bezügen jeweils beispielhah Strukturprobleme des modernen Rechtssystems ver­
deutlichen. Um eine Vorstellung davon z.u geben. wie die Formulierung deraniger 
Zusammenhänge überhaupt aussehen kann, sollen die zuletzt genannten Autoren 
etwas ausführlicher zu WOrt kommen. 

Im Anschluß an das bei Franz M. Wuketis : Biologische Erkenntnis," unter anderem 

> vgl . Pett< M. Hejl : Soz, .. hv,,<~nschaft .Is Theon~ ,db"rdcrcnllcllor Systeme. FnnkiurtlN ew York 
'981 , S.191. 

, Vgl. die laufenden Nummern der . Ze"schrilt für RechL<soziologJe • . 
4 Vgl. die l.ufcnd,·n Nummern der z."tschrif, • ReclHs,heon ••. 
S A.:tcl GÖrlilz, Rudig<r Volgt : Rcchtspoli'olog,e - Eine Einführung. Opladen 198j. s. 45 fr. 
6 Korl-Helnz Ladeur: PersiXk tlven elOe, po<LQlodcmen RC(htsthc-o"c - Zur Ausetnandersetzung mlt 

N . Luhmanns Konzepl der .E.inhelt d<5 R""h'ssystim, •. In : Rechuthcone ~/l98j . s. ,S) fr. 
7 Kar!-Hetnz Ladeur, a. a. 0 ., s. 4~6. 
8 K.,l-Hetnz Ladcur: . Abwägung. - Ein ncues ParadIgma d., Verwal,ungSrtchL<. FrankfunlNew Yorx 

1'.l8~ , S. >19: . O:Ul durd. Giitfrlbw'gung die Amb'gu>l'( der In'crdcpendenzvcrhähn"s. ",,,sehen 
Reeh,ssystem und z. B. okono,n.schem SY,<lcm erhöh, WIrd, bedculel noC'h keme Funkuonsschwa­
chung. Hochkomplexe SystCJlle ,md In der Lage, auch ",.n'ger .dir~kl'" Aus,auschbez,ehungen und 
Funkl;o",.bmmmungen zu verhalten, Indem ' je neue Intermcdilrc SubSlrukmr<.n au.bilden (+): .0 

können z. ß . die AbwogungslOpol ein erheblich höheres M.ß An '·.mbl,n, .,.m~chlichen' Inform.tlo­
ncn .ufnehme" (. soz .. le Bcdürim,s.< ), vg!. z. B. § 1 Ab •. 6 Bß.uG. zugle,eh Wird d.b" ",ne Vorstruk­
tuncrungsle,stung des admlnl str.uvt·n Syslem. vorausge<elzl. die dit ße"elgcne Kornplexltät durch 
Anschlußmöglichkwon fü, gench,liche Enls,hcldungen bearbcIlb>r m"ht .• 
(+) Lode.r ".rwe"l h,er .uf: H. A,I"", l ·org.nlS.tlOn b,ologl'lue tl I. lheorle dc I' inform.uon. Paris 
'97'. on,bes. S. 161; M. R. G>rdn<r/W. R. A,hby, Connect.ncc of Luge DynamIt (Cybcmellc) 
Syst~m .. Cnuol V.lu,·s fOT Slabili,y, In : Nature VOl.lIg (197<') 784 . 

9 Gunther Teubncr, Helmul Willke: Konte.Xl und AUlonomle: Gc .. lI.ch.fdiche SelbsL<leuerung durch 
reflexI\'fS Recht. In: Zeotschrift für Rrclmsoz,ologlc t 984, S. 4 fr. (, 0 (1.). 

10 Axcl Gorlitz, Rüdiger Voigt: Recillspolilologoe. o. ,. 0 .• S, jB . 
11 F,-,nz M , Wux.tn: BiologIsche ErkenntnIS - Grundllßcn und Probleme. S,ung.rt "9&'. 
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)66 behandelee Problem unterschiedlicher Emergenzniveaus führen Axel Görlitz und 
Rüdiger Voigt" aus: 

.Es liegl auf der Hand. daß es außerordentlich schwierig iSI. Wirkungskreisläufe auf und 
zwischen den Hierarchiescufen intersubjektiv-transmissibel zu rekonstruieren. Immerhin 
weisl der - pointiert gesagt - Anschlußzwang auf die Verlaufspotentiale. Eine willkürliche 
Anschlußhandlung an einen Mahnbescheid wie Herstellung eines Papierhelms statt Einlegung 
eines Widerspruchs liegt ln so fern im VerlaufspotentiaJ eines Mahnverfahrens. 41s VoHstrek­
kungsbescheid ergeht. Handlungen und Handlungssyneme sind also selektiv relatiomen. so 
daß Verlaufswahrscheinlichkeiten entstehen. Hinzu kommt, daß die SciektiviLät der Relaoo­
nierung von dem Emergenzniveau her erschließbar erscheint. Beispielsweise hat ein Dril[­
schuldner einem vollstreckungsberechtigten Glaubiger binnen zwei Wochen Auskunft zu 
erteilen, ob und inwieweit eine Fordl'.rung des Schuldners besteh .. Versäumt nun der Drin­
schuldner die Auskunftspflicht und rechnet der Gläubiger mit einer negativen Anrwon, dann 
wäre eine Kbge des Gläubigeranwalts auf Auskunftseneilung nichl vom Rechtsstreit. wohl 
aber vom Mandatsverhaltnis her erklärbar. Auch wenn der Drinschuldner nämlich sogleich die 
erwartete negative Auskunft e.neilte. der Rechtsstreit :t.Iso nichts zur Forderungsre:ilisierung 
des Gläubigers beitruge. könnte der Anwall doch vom insoweit unterlegenen Drimchuldner 
Gebuhrenenatz verlangen. 
Anschlußzwänge zwischen Hierarchieebenen erhöhen die Selektivität der Relationicrungcn 
weiler. Was aber einer Hier2rchieebene noch als komplexe Kombination lateraler Binnenrela­
tionen erscheint, die symbolisch virtuelle Anschlußhandlungen repräsentien, reduziert sich 
zwischen Hierarchieebenen auf eine adäquate Verknüpfung 4bgestimmter Außenrelationen .• 

Das Problem dieses Textes - einschließlich der Frage. ob er für die hier kritisch 
betrachtete Diskussion auch als reprnentativ gelten kann - muß hier auf sich 
beruhen. 'J Das Ausgangsproblem in nun ausreichend verdeutlicht. Es stellt sich 
allerdings nicht erst für die neuere Entwicklung der Rechtssoziologie eec, Die Frage, 
mit welcher Begründung sie narurwissenschafclich-mathemausche Erkenntnisse zur 
Erklärung sozialer Phänomene verwende. bedrängt die sozialwissenschaftliehe 
Theorie. seit sie unter dem Dach einer ~Allgemeinen Systemtheorie~ - übrigens 
unter dem Zuspruch eines ihrer Gründer. des Biologen Ludwig von Benalanffy 14-

Unterschlupf sucht. Das Thema steUt sich heute neu, weil mit der wisscnschafdi­
ehen Konzeption, für die der Begriff »Autopoiesis« steht. ein Anspruch angemeldet 
wird. der auf nichts weniger als auf eine grundsätzliche Revision venrauter wissen­
schafrstheoretischer Positionen gehL 
Die Ausgangsfrage nach den Quellen der systemtheoretischen Rechtssoziologie läßt 
sich auf zwei Ebenen verfolgen. Einmal ise damit das Problem angesprochen. 
inwieweit sieh theoretische Konzeptionen. die vor allem in narurwissenschaftlich­
mathematischen Disziplinen entwickelt sind. in einem »kontrollienen Prozeß der 
Abstraktion«" zu einer »Allgemeinen System theorie .. weiterentwickeln lassen. 
Kann die systemtheoretische Rechtssoziologie sich schon als einen Teil einer 
entsprechenden Einheitswissensehaft betrachten? Oder lebt sie in ihrem Zugriff auf 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse von Analogiebeh:lUptungen. bewegt sie sich 
also in mehr oder minder anschaulichen Gleichnissen und suggestiven Meuphern, 
die auf spontane Plausibilitätserlebnisse bei den Lesern setzen? 
Die sonst so mitteilsame systemtheoretische Rechtssoziologie wird in diesem Punkt 
ausgesprochen einsilbig. Gegen entsprechende Anfragen der Kritiker. die hier 
naheliegend den Ansatzpunkt sehen. dic ganze Konstruktion aus den Angeln zu 

,. Axd Görli,,,. Rudigcr Vo,gt: Recht.<polirologJt, 3 . • • 0 .. S. 5S. 
'J Eint Ilctn~rkung s<. abcr schon letzt gest ... er. Jeh h~hc die Besprechung dieses Buche.< durch Theo 

Rasehorn ,n der Zells<hri!t für R<ChtsK>Z!olog'c rl1986, s. 9,11., für ein Mus,er 1/) deslnfonn\erender 
Rezen$,onspolitik. 

'4 Ludw'g \" , BcnaIVl{fy: Gener,] System, Theory. !. Auf). Ncw York '969' 
'5 Peter M. H,'jl : Dit Theonc aUlopOIcIIscher Systeme: Pc"peku'·l'n für die sozlolog"lschc SYSl~m{heonc. 

In: Rechtstheotlt )98>. S. 4S fl. (49). 
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heben, ist sie von auffallender Hanhörigkeit. Solange in der rechessoziologischen 
Diskussion einzelne Autoren nicht einmal einen Hinweis auf die allgemeine Diskus­
sion dieses Problems ,6 geben, werden sie sich beständig mit dem Verdacht herum­
schlagen müssen, daß unter dem Schein naturwissenschaftlicher Präzision sich eine 
mehr oder minder ausgeprägte Bdiebigkeit der Argumentation verbirgt, die ledig­
lich von der ausgeliehenen wissenschaftlichen Autorität sog. exakter Wissenschaften 
lebt. Die im Stande einer derartigen methodologischen Unschuld gezeugten Systeme 
gehorchen ihren Schöpfern auf das Wort: Sie tun das, was man von ihnen ver­
langt. 
Die damit verbundene wissenschaftstheoretische Erörterung, die in grundsätzuche 
Probleme sozialwissenschahlicher Modellbildung führt, muß eincr gesonderten 
Behandlung vorbehalten bleiben. 
Die Frage n:lch der Herkun/r systemtheoretischen Wissens in der Rechtssoziologie 
soll hier auf einer anderen Ebene verfolgt werden. Lassen sich Umstände benennen, 
unter denen neue Rechcskonzepcionen generiert werden, welche Fahoren leiten die 
Karriere eines neuen Begriffs. z . B. des der Autopoiesis, auf welche Probleme des 
Rechts reagiert der Wandel einer Theorie? 

2. Das Recht: Vom H errschafllinSlrument zur still wachsenden Kraft Im Schatten 
der Kühltürme? 

l.T . • Offene .. Systeme; Das Recht als Steuerungsmiuel 

Man kann die Enrwicklung der systemtheoretischen Rechtssoziologie der letzten 
dreißig Jahre auf wenigen Seiten auch nicht in Stichworten wiedergeben. Man kann 
aber in Stichworten die Probleme dieser Theorie und ihre Enrwicklung bezeichnen, 
die sich in diesem Zeitraum vollzog. An den Anfang gehört dabei die Erkenntnis, 
daß Theorien mit Bezug auf die Gesellschaft und ihr Recht nur dann eine Durchset­
zungschance haben, wenn sie auf ein entsprechend aufnahmebereites Problembe­
wußcsein treffen. Ohne diese Voraussetzung bleibt der originellste Theoretiker mit 
seinem Text allein, mag er die Verhälmisse noch so gründlich durchschaut haben . 
Das Problem der zweiten Hälfte der secbziger Jahre war die Frage nach der 
Möglichkeit von politischer Planung. In rechtsstaadich verfaßten Systemen ist dies 
primär ein problem der plan vollen Veränderung durch Recht. Die hausbackene 
RechtSphüosophie und Rechtstheorie der fünfziger Jahre haue - von Ausnahmen 
abgesehen '7 - den AnschJuß an die juristische Grundlagenforschung des ersten 
Drittels dieses Jahrhunderts verloren. Mit ihnen war insoweit kein Staat zu machen. 
Für den norwendigen Neuanfang war man also auf Importe angewiesen. Diese 
besorgte gewissermaßen im Alleinvertrieb der vormalige Oberregierungsrat Niklas 
Luhmann aus Hannover. Seine Schriften 18 verarbeiteten den amerikanischen Struk-

16 Peter M. Hejl : Sozlalw""ensch.Il lls Theone .elbmeferenueller Systeme. FrankfurtfNew York 1982. 
""sb ... s. J9 ff. rnu "'e.teren N:u:hwe ... n. Die Diskw$lon !st u. a. aufgenommen worden von Huben 
Rottleuthner : BiolOgische Metaphern Im Rcchtsdenkcn. Europcan Uni"emty Insutut. Floreneo. 
Conrereneo Mate"~I,, AUIOPOIC,I, In Law and SOClCty. Dec. '981 ' 

'7 Z. B. Josef Es"" Grundsatz und Norm In der nchtcrlichcn Fortbildung des Pnvalrcchls. Tubingen 

'9S 6. 
I S Für die theoretisch. Verwaltung,wlssensch.ft gegenuber der betulichen . Vcrw:lllung5Iehre . jener Zell 

schon zu Beginn des JahrzehnlS ~uf konkun-enzloscm Nive.u : NilJu Luhmmnn : K:l/lO die Venval­
lung wlnsc.h~ft.lich handeln ? Verwallungslltcluv sr (1960). s. 97 H. Sodann für die RcchlSSOzlolog.e 
bcdeutum werdend: derselbe : Lob der Routine. Verw.hungsarchlv SS ('964). S.I EI.; Öf/eJulich­
rechtliche Ent.<chadigung - rechtspoliu.ch bemehlel. Berlio 1905; Grwldrechl •• Is Immunon, Berlin 
1965; Recht und Automation In Jer offcntlichcn Verwaltung. Bcrw. 1966. 
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tur-Funktionalismus - tonangebend insoweit: Taleott Parsons ~ auf Anhieb denm 
originell und theoretisch ambitioniert. daß die juriscische Zunfc. über deren inteUek­
tuelle Kapazität man ja schon immer meint, die billigsten Possen reißen zu müssen. 
sie fürs erste gar nicht zur Kennmis nahm . Das änderre sich, als man sich gegen 
Ende des Jahrzehnts verstärke nach eiDer Gesellschafts- und Rechtstheorie um­
schame, die die komplexen Verhältnisse des Interventionssu.ates im Zusammenhang 
darstellen konnte. und dabei mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf die funktio­
nalstrukturelle Theorie Luhrnanns stieß . Man konnte sie in dieser Zeit. wenn mm 
wollte. noch als Theorie -o(fener Systeme« lesen und als theoretischen Rahmen 
einer rechrsstaadichen Planungskonzeption benutzen . '9 

Das kybernetische Konzept offener Systeme, die im Unterschied zu den geschlosse­
nen Systemen Materie mir ihrer Umgebung austauschen, ist in den naturwissen­
schaftlich-mathematischen Disziplinen entwickelt worden. die sich vor allem mit 
der Weiterentwicklung der klassischen Thennodynamik beschäfcigten, deren Ge­
genstände ursprunglieh geschlossene Systeme der Physik und Chemie waren. Für 
die Sozialwissenschaften wurde diese Theorie alsbald deswegen interessant, weil die 
mit dem Konzept verbundenen neuen Denkmethoden eine Chance zu bieten 
schienen. die gesellschafclichen Strukturen und Prozesse wesentlich differenzierter 
und vor allem systematischer zu deuten, als dies mit den Kategorien der klassischen 
Soziologie möglich war.'O In Sonderheit das kybernetische Vokabular - Steuerung, 
Selbmegulierung, Regelkreis. Blockschaltprinzip usw. - nährte die Hoffnung auf 
ein sozialwissenschaft.liches Planungsmodell, das zudem universale Anwendbarkeit 
versprach.' , 

In dem hier ausschließlich interessierenden juristischen Bereich ließ sich das Recht 
mühelos unter das SystemfUmwelc- bzw. Input/Output-Schema subsumieren. Alle 
herkömmlichen Probleme einschließlich dem der Klassenjustiz ließen sich ins 
Systemtheoretische liberseuen." Die Konflikte in der gesellschaftlichen Umwelt 
des Systems werden durch Rechtsnormen, die aLs Transformationsregeln fungieren. 
in die Form rechtlich entscheidbarer Probleme gebracht . Der rechtliche Tatbestand, 
die Wenn-Komponente eines Konditionalprogramms - die Tenninologie ist mit der 
Luhmann-Rezeption populär geworden -, filten die entscheidungserheblichen In­
formationen, während die Rechtsfolgennormierung das Entscheidungsergebnis pro­
grammiert . Das Konditionalprogramm repräsentierr mithin das klassische Vollzugs­
modell des rege/gebundenen Rechtsstaats . Eber auf die Steuerungsbedürfnisse der 
politischen Planung hingegen ist die zukunftsoffene Zweckprogrammierung zuge­
schnitten. Diese Programmform knüpft nicht an die Problemddinition an, wie sie 
sich in einem rechtlichen Tatbescand in mehr oder minder konkreten Rechtsbegrif­
fen ausdrückt. Sie definiert vielmehr ein Ziel, das durch rechtliches Handeln erreicht 
werden soll. Nur solche Mittel sind zugelassen. die auf die Erreichung dieses 

'9 Hierzu vor allem folg~nd~ Arbeucn Niklas Luhmanns: PoJiri!Ch~ Plavung ('966); G<.ellscbafl1ich. 
und I'0~uscht Bedingungen des Recbtssuats ('967); Reform d", bl/enrJiehtn Diens'es: Zum Problem 
ihrer Probleme ('971). Alles:ll11t In ; Niklas Luhmlnn: PolitlSch~ PI""uog. l. Aufl. 01'1.doo 1971. 

20 Ein~ gu' I~sb,re Einführung," die soz,al""$$CO'Ch,f'~ch~ Syslemtheonc gibl S,~hn J~~scn : Systom­
lh~ort~. S'U((gart, Ber~n. Kolo, Mamz !98,. 

11 In den ,ozlalislISchen Staaten wurde der Pion ebenso .1, ,.kybernetlsche K.1tegone" frühzeiug erkannt. 
WI< mit dem Konup! selbstregulierender Mech.nlsmen die {re,e Konkurrenz marklwlnsch1fllicher 
Prozesse ~rfaßt werden konnle . Ygl. hierzu Gcorg KlAus: I\ybernetik und GeseUscb,ft. 1 . Aufl . Berlin 
1965. S. lOS 11. 

12 Ygl. h,enu die Üb.rs,cht be, Hubert Rot.leuthn.r : Rlch,erliches H:mdeln - Zur Kntik der jurmuchen 
Dogmotik . FrankfunJM. '97>. S. '41 ff.; krn" die DiskUSSion bel ThomlS Gawron und Rudolf 
Sch,k" Jus,iz und organ'$,erre Inlcr=cn 10 der BRD. In : {'tier Graf von K.ielmannsegg (Hrsg.): 
I1g.ummonsproblemc politIScher Systeme. Sondcrhdt 71'976 der {'oliu"h.n Viertclj:ohrcsschrift. 
Opladcn '976, S. 11 7 ff. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-4-363 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:39. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1986-4-363


vorgeschriebenen Zwecks - etwa Sicherung der Energieversorgung oder Schutz der 
Natur - bezogen sind.') In heiden Fallen findet die staatliche Steuerung indes ihre 
Grenze an der ~relativen Autonomie~ de~ organisierten RechtSsystems. Der Jurist 
denkt hier spontan an unbestimmte Rechtsbegrif(e, Ermessen, Interpretationsspiel­
räume und vor allen Dingen an die Rechtsdogmatik. Lecaere ist als» Juristenrecht« 
ein genuin system eigenes Gebilde. Die Dogmatik ist ein Bestand an systemi.ntem 
erarbeiteten Regeln, Standards, Topoi, anerkannten Konstruktionen, herrschenden 
Meinungen - kurz: jenes zählebige Gebilde, das durch gczielte Eingriffe von außen 
kaum veränderbar ist. Der Gesetzgeber mag es noch so drücken und kneten wollen, 
über kurz oder lang wird es wieder seine eigene - nicht notwendig alte - Form 
annehmen. Vor dieser Eigenschaft mußte schon mancher Reformer resignieren. 
Diese Möglichkeit der Selbstprogrammierung ist zugleich Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Lemen des organisierten Rechtssysrems, das kritische InfOnnationen 
aus der Außenwelt in enrsprechenden Revisionen seiner internen Strukturen verar­
beiten und sich damit an eine veränderte Umwelt anpassen kann. Außensteuerung 
und Selbstregulierung schließen sich also nicht aus. 
Auf diese handliche Formel etwa wurde die Komplexität der Theorie Luhmanns im 
Laufe ihrer Rezeption für die Bedürfnisse der Praxis reduziert. Sie tat der Theorie: 
allerdings schon in der Form, in der sie sich in den sechziger Jahren präsentierte, 
etwas Gewalt an. Denn schon frühzeitig bemühte sich Luhmann, dem dieser 
Systemauffassung zugrundeliegenden Zweck-Mittel-Schema, das auf einer linearen 
Verkettung von Ursache und Wirkung beruht, den Gedanken des BC'Lugs des 
Systems aus sich selbst (»Selbstreferenrialität«) entgegenzusetzen.'4 Aber in einer 
auf Planung, Steuerung, Regelung usw. fixierten Zeit konnte dieser Gedanke vorerst 
keine Breitenwirksamkeit gewinnen. Das ändene sich erst, als mit dem Zerfall 
sozialliberaler Planungshoffnungen eine planungskricische Theorie gefragt war. Als 
dieser Gedanke in Bremen angekommen war, ging die Umsrellung von Planung auf 
Evolution allerdings um so schneller. Daz.u das nächste Kapitel. 

2.2 Au.topoLeSl$ - Eine Theorie zu.m Selbermachen? 
Zur Herkunft und Bedeutung de, Begriffs 

Andere Zeiten fordern andere Theorien. Die Zeiten der großen Perspektiven und 
der politischen Planung sind vorbei. Erst recht die der s07..ialwissenschaftlichen 
Politikberatung.'s Helmut Sch,midt noch suchte im persönlichen Gespräch mit Sir 
Kar! Popper Zuspruch und Rat. Sein Nachfolger findet beides bei Hänschen 
Rosenthai von Dalli-Dalli. 
Keiner weiß mehr so rechl, wie es weitergeht. In solchen Stimmungen. sagt man, 
wächst die Bereitschaft für das Okkulte. Wenn in der Gesellschaft wieder Jung­
frauen schweben und Tische rücken, will die Wissenschaft nicht zurückstehen: 
Bücher schreiben sich wie von selbst,'6 Endlos-Texte werden aus dem Ärmel 

l} Niklas Luhmann: R.d" und Autom.tlon, •. •. 0 ., S. Jj ff. 
'4 Schon zu Beginn der 6ccr J :Ihre beglnnt Lubmonn .u; d~n K.U<.lIiLiüsvorste"ungen In der Sy<temtheon~ 

beharrlic~ ~u s.gen. Vgl. 2 . B. die Knlik cln<> luus.lwlsscosch3itlichen FunkllonsbegriHs tn Nikla.s 
luhmann: FunkIIon und K'US31;tll. Kölner ZCJlSchrift für SoZIologIe und SO~lalpsycbologlf '4 (1961), 
S. 6t 7 ff. 

25 Dereo traurig" Sc~,ck.s.1 h>t Hanncs Fncdnch: Staatlich. Vuw.ltung und \\7isscnlchaft. Frankfurt/M. 
t970, schon tur d:1S Ende der 600r Jahre emdrucksvoll dokume"uen. Wolf&ang Bruder: Sozlalwlosen­
schahen und Polio.ikberatung. Opl.den '980, konnte ein Jahrzebm 'pi,er keme B~S$erung der Situation 
me.lden. 

16 Auf diese autopOietisch. WelSe", Niklas Luhma"".: SozIale SYSlcmc. Frankfun1M. ,,84, nlC~ 
Auskunft des ScheUl-Aulors. der SIch lediglich ArTlngJccprobleme yorbehhen hat, entstanden (S . 14). 
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geschüttelt. Manche Kleinkünstler - einige kennen wir nun schon - können mit 
einern Tremolo schreiben, daß Brillengläser zerspringen, und unter der Zauberfor­
mel ,.Aucopoiesis« weht der totgesagte Geist der juristischen Autonomie wieder aus 
den Zylindern. 
Der Begriff entstammt dem Griechischen. "Autos« heißt »selbstu und "poiein .. 
nicht nur ~dichten" - so die noch h. M. -, sondern auch »machen«. Autopoietisch 
bedeutet also (sich) selbst machend . Viele müssen das zu wörtlich genommen haben. 
Anders ist die theoretische Heimwerkerbewegung, die dieser Begriff auslöste, kaum 
zu erklären. Wie eine außer Kontrolle geratene Zellkultur wuchert er durch die 
akademischen Schreibstuben. Das Bild hat insofern seine Berechtigung, als der 
Begriff aus der Biologie sca.m.rnt. Wie läßt sich die Organisation lebender Systeme 
erklären? Das fragten sich u. a. die Miurbeirer des schon erwähnten Heinz v. 
Foerster, die beiden chilenischen Neurophysiologen Humberto R. Maturana'7 und 
Francisco J. Varela '8 . Eine derarcig elementar ansetzende Frage nach den Möglich­
keiten von Leben führt alsbald in grundsärzliche Erkennmis(Kognitions)-Probleme. 
Und genau hier setzt die »Biologie der Kognition « an. Das Ausgangsproblem ist an 
sich nicht neu. Wenn »Lebewesen« »Leben« beschreiben wollen, müssen sie sich 
selbst beschreiben . Das erkennende Subjekt - einmal nicht systemtheorerlsch ge­
dacht: der Mensch - ist selbst ein Teil der Materie, die er begreifen will. Es läßt sich 
- für manche sicher etwas ernüchternd - als bewußcseinsfähiger ZeJlhaufen be­
schreiben. Die Materialisten des 18. und '9. Jahrhunderts fragten sich deshalb, wie 
sich im Vorgang der Erkenncnis die Materie selbst spiegeln könne. Die Trennung 
des Betrachters und einer von ihm geschiedenen ~ Wirklichkeit« war ihnen insoweit 
nur eine Vorstellungshilfe, weil anders die Realität nicht begreifbar erschien. [n der 
idealistischen Philosophie drückt sich das reflexive Moment der Erkenntnis in dem 
prinzipiell unabschließbaren Regreß aus, daß ~das Erkennen des Erkennens eben 
auch wieder ein Erkennen ist« .'9 Die in derartigen Fragestellungen enthaltenen 
Zirkel und Paradoxien durchziehen also die ganze Wissenschaftsgeschichre. In 
früheren Zeiten wollre man den Kreter, der sagte, er lüge, beharrlich und vergebens 
überführen. Heute bemüht man sich, aus dem »virtuosen Zirkel«lo herauszukom­
men, wie ein Neurophysiologe sein eigenes Gehirn erklären kann, wie eine Sprache 
möglich sei, die ~Sprachstruhuren (auch ihre eigenen) zu beschreiben gestauet«, 
und wie ein System vorzustellen sei, -das sich reproduLiert und dabei auch die 
Anleitung für seine eigene Reproduktion kopiert und weitergibt«.!' 
Neu ist nun der Versuch, den Phänomenen des Bewußtseins, des begrifflichen 
Denkens und der Sprache mjt den Mitteln der Naturwissenschaften auf die Spur zu 
kommen. Die Kognitions-Biologie verläßt sich dabei nicht mehr auf die Denkmittel 
der traditionellen Philosophie und Wissenschaftstheorie, sondern versucht, ihre 

Moglicherw."e hat er emen Schreibautomaten ,n semen Z~"elbsten angeschlos,"n: zu des"n 
fongeschnuenen Versdbrund,gungstendenzen: Nikl:u Luhm.nn : Kommunilutoon mll Zettelkasten -
Ein Erf~rung5benchl. In: Ho"'t Ba,er U . l.. (Hng.): Ö((entlich~ Mcmullg ulld soz(~lcr W.ndel- Public 
Op,mon .nd Soc,a! Change, Opl.den I,g" S. Hl ff. 

Z7 Humb.no R. M.lunna: Erkennen: Die Organiuuon und Vcrkörpcrung von Wirk!ichke\!. z. Auf] . 
Brlunschwetg, Wie,baden 1.985 . 

28 Co-Autor von M.luran~ ,n : derselbe : Er~ennen, • . • . 0 ., S. 1!7 H.' Autopo,es<, Die Org'l:lIs.uion 
lebender Systeme. ihre n.here Bestommung und 'In MadeU (~usll11men mit R. Vribe); ,,- •. 0., S. '70 11 .; 
AUlopoicuschc SysIcm" Eine Besumm ung der lebendigen Org>.OlS>tlOn (m,t einem - bege,sterten -
Vorwon vOn St.aIford Beer). 

19 F "cdnch WIlheIm Joscph Sth.lling: Zur GC;chlCht< der neue • .., PhilosophIe - Münchencr Vorlesung 

(18'7). Ltlpz'g '984, S. 101. 

JO Gcrh~rd Vollmcr: W., können "'Ir w,ssen? Band " Oie Natur der Erkenntnis. Beun.ge zur Evoluuo­
naren Erkenntm,lhcoroc: mit cmem Geleitwort von Konrad Lorenz, Sluttg"" '985, S. )14 . 

)1 Dies. und ""der. Bc,sp .. k bei, Vollmer •.•. O. 
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Ergebnisse empirisch-expenmcmell zu sichern. »Kognition ist ein biologisches 
Phänomen und kann nur als solches verstanden werden. Jede epistemologische 
Einsicht in den Bereich der Erkenntnis setzt dieses Verständnis voraus."J' 
Dieser Anspruch ist insoweit zwar neu-, aber nicht einzigartig. Er ist in den letzten 
40 Jahren auf unterschiedlichen Ebenen verfolgt worden. IJ In Deutschland verbin­
det sich die Enrwicklung einer biologisch-evolutionären Erkenntnistheorie mit dem 
Namen Konrad Lorenz, der für seine diesbezüglichen uod anderen Bemühungen 
den Nobelpreis erhielt . Für den Gedanken, daß unsere Denkmittel und Erkenntnis­
strukturen nicht Produkt eines freischaffenden Geistes, sondern einerseits genetisch 
bedingt, andererseits stammesgeschichtlich (»phylogenetisch«) erworben, also 
»ererbte Deokgewohnheiten« sied, kann man schon Charles D:U'win in Anspruch 
nehmen.J4 

Die ganze Ideenwelt, in die die neuen Probleme eingebettet sind und die unsere 
vertraute Vorstellungswelt aufzulösen scheint, hat durch Douglas R. Hofsladter, 
Gödel, Escher, Bach - Ein Endloses Geflochtenes Band _JS eine gewisse Popularität 
erhalten . Das verwundert insofern erw~, als das zwar sehr phantasievolle und 
bilderreiche Buch alles andere als leicht verständlich ist. Aber vielleic.ht soUte der 
Verfasser dieser Zeilen seine beschränkte Kapaziüt nicht zum Maßstab des idealen 
Gesamdesers machen . 
Die Neuartigkeit dieser Bemühungen - und das macht sie für die Sozialwissen­
schafder interessant - liegt in der Tatsache, daß diese biologische Deutung des 
Erke.nntnisvorgangs sich auch als »angewandte" Systemtheorie lesen läßt. Der 
Autopoiesis-Gedanke bestimmt das SystemlUmwelt-Problem auf eigene Weise. 
Lebende Systeme werden als sich selbst erzeugende Maschinen beschrieben. Sie sind 
»selbstreferenuell. (selbstbezüglich) und "geschlossen«. Mit beiden Begriffen wird 
eine spezifische Umweltunabhängigkeit, die ja schon im Gedanken der Selbscen,eu­
gUl1g des Systems ausgedrückt ist, behauptet. Natürlich braucht jedes lebende 
System eine Umwelt. Jedes Lebewesen wandelt mit seinem Stoffwechsel Materie 
um. Mit einem entsprechenden Inpur/Output-Modell, das von einem außerhalb 
stehenden Betrachter beschrieben wird, läßt sich nach Maturana aber die Organisa­
tion von Leben und Bewußtsein nicht erklären. Als biologisches Phänomen ist 
Wahrnehmung nicht mehr Widerspiegelung oder Abbildung einer außerhalb des 
Beobachters liegenden Realität. Der Begriff der "Geschlossenbeit« von Systemen 
erhält in der neuen biologischen Systemtheorie eine gegenüber der älteren Kyberne­
tik veränderte Bedeutung. Man kann sich die neue Vorstellung grob im Bild eines in 
sich gedrehten, an seinen Enden verklebten Papierstreifens veranschaulichen. Das 
System ist in sich geschlossen. Ein Wesen, das sich mit Scheuklappen nur in dieser 
geschlossenen Bahn bewegt, macht andere Beobachtungen und Erfahrungen als 
jemand, der diese Schleife von Außen betrachtet. Ein neuronales Netzwerk - wie es 
das Gehirn darstellt - iSt ein in dieser Weise geschlossenes, nur ungleich komplizier­
teres System, in das man nur eindringen kann, wenn man es öffnet - nur dann ist es 
kein geschlossenes System mehr. J6 Die Fremdbeobachrung kann also niemals mit 
der Selbstbeobachtung eins werden. 

p Matura,u a. a. O . 
)} Vgl. die gUt I •• bore D>rs.ellunK bet: G"h>rd Vollmcr: Was könntn Mr .... lSun? B:u>d I, •.•. 0., und 

Band 1: Die ErkenntnIS der Narur, Stuttg.rt 1986; Rupert R icdd : Die Spaltung des Weltbilde, . 
BiologIsche Grundlagen d .. Erklären . und VC·l"Slchons. Berlin. Hamburg t98S . 

)4 • PI. IOn ... "g. Im Ph •• don, unsere ,nOI ",endigen Ideen. cnlSl.unm.en der I'de",stcn", der Seele, se,en 
mehl von der Erfanrung .bgde".!, lies AHen fur Pr'ex"tenz .• Diese T.gebuchnollz Darwllls 1St ZIlien 

bel: VoJlmer, a .•. 0., S. XXll. 
H s· Auf!. Stullgart 1985 (englische ErsL'USg~bc 1979)· 
j6 Muuram. a. a. 0., S. '41. 
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372 »Pl1nz'piel1 gilt, daß wir - strenggcnommen - von einem geschlossenen System niemals 
Kennmis haben können. Denn um Kenntnis \"on einem System zu haben, müssen wir es 
beobachlen können. Beobachlcn bedeutet jedoch immer, daß wir mit diesem SYSlcm ,von 
außen, in Wechselwirkung m:ten, wodurch dieses nOlwendigerweise - wegen des reziproken 
Charakters der Wirkung - in seiner Abgeschlosscnheit gestön wird. Bin ich andererseits selbst 
Teil des Sysrems, betrachte es also sOZllsagen ,von innen" also ohne mich als wallrnehmendes 
Subjekt, als • Ich, von dem zu beobachtenden Objekt abzutrennen, so ist sehr wobl Wirklich­
keilserfahrung möglich, aber diese Erfahrung kann nich, zu Kennmis und ZU Wissen im 
liblichen, naturwissenschaftlich gepriigten Sinne gertnnen, da sie nichl ,objeklivicrbar. iSI.. 17 

Man kann nach Maturana überhaupt niche mehr sinnvoll die Frage nach dem 
»Gegenstand der Erkenntnis« stellen, denn : ~ Wir erzeugen ... buchstäblich die 
Welt, in der wir leben, indem wir sie leben.« Oder : »Lebende Systeme erzeugen also 
eine spezifische Erscheinungswelt." Ein Beobachter kann immer nur so tun, "als ob 
er außerhalb der gegebenen Situation stünde (bzw. von ihr getrennt wäre),,)' Dem 

voraus liegt die Feststellung, 

» ... d~ß Kognition als ein Phänomen der Auwpoiesc des Erkennenden untergeordnet i51, und 
daß ~Ile kognitiven Zustände als Zuslände des Erkennenden durch die An determiniert sind, in 
der dieser seine AUlopoiese verwirklicht, und nicht durch die Bedingungen der Umwelt, in der 
s,ch dies ereignet. Kognition ist daher ein prinzipiell subjcktabhwgiges Phänomen .« ll> 

Das folgende Zitat soll eine Vorstellung von der Denkweise des Autors vermitteln: 

.Aufgrund der An des kognitiven Prozesses und der Funklion der spr2chlichen Inter:tktionen 
können wir nichts über das aussagen, was unabhängig von unS ist, und womit wir nichl 
interagieren können. Dies würde eine Beschreibung impliz.ieren, und eine Beschreibung als 
Verhaltensweise repnsenuerc lediglich in Interaktionen gegebene Relationen. Da die Logik der 
Beschreibung die gleiche ist wie die Logik des beschreibendtn Systems, können wir zwar die 
epistemologische Notwendigkeit eines Substrats {ur die moglichen Inleraktionen behaupten, 
wir können jedoch dieses SubSll·;(t hinsichtlich seiner vom ßeobachter unabhängigen Eigen­
schaften nicht kennzeichnen. Daraus folgt, daß eine Realität als eine Welt unabhängiger 
Gegenstände, über die wir reden können, norwendigerweise eine Fiklion des rein deskYlptiven 
Bereiches ISt ... 
Die Frage - Was 1St der Gegemland der ErkenntnIS? wird damit sinnlos. Es gibt keine 
Gegenstände der Erkenntnis. Wis.en heißt fähig sein, in einer individuellen oder so~ilJen 
Situ:l.tlon adäqual zu operieren. Wir können über das Substrat, in dem unser kognitives 
Verhalten gegeben iSI, nidu reden. und worüber wir nichl reden konnen, darüber müssen wir 
schweigen, wie Wiltgcnstein belonl hat (vgl. Wingenstein 19U). Dieses Schwelgen bedeute! 
jedoch nicht, in Solipsismus oder irgendeIßc An metaphysischen Idealismus zu verfallen. Es 
bedeuter, daß wir anerkennen, daß wir als denkende Systeme in einem Bereich von Beschre'­
bungen leben, wie bereitS Berkeley ('7°9; '7(0) beloßt haI, und daß wir durch Beschreibungen 
die Komp!cxilät unseres kogniliven Bereiches unbeschränkt vergrößern können. Unser Welt­
bild und die VOn UnS gestellten Fragen mlissen sich daher entSprechend verändern."'" 

In diesem längeren Zi(3t wird man vielleicht vertraute Problemstellungen der 
philosophischen Tradition, auf die sich der Text ja auch ausdrücklich beruft, 
wiedererkennen . Und vermutlich erschließt sich das Moment, das die (sozial-) 

wissenschafclichc Welr' in Erregung versetzt, erst dann, wenn man sich mit den 

)7 Hans-Ptt" Dürr: Über die NonV<'ndigkcit. In olfenen SY'Uffie1l zu denken - Der Teil und cU, Ganu. 
In: Gun,er Almtr (Hr,g.) : Die Welt .>.I, oliene< Sy".em. Eine Kontroverse um das Werk von lIya 
Prigogme. Fr>nkfurt/M. '986,5. 91( . (11). 

)B Ma,uran., a .•. 0., S .• 69 und '39. 
)9 Ma,uran., a. 3. 0., S. 3°3 . 
40 M.,uranl. 3. a. 0., S.76. 
4' Daß die Bege'Slerung geude von Biologen mcht geteilt Wild. sondern SICh auf die SozlalwlSscnsch.ftlcr 

beschrlnkt, 1St ,.:hon versch,edentlich angemerkt worden . Vgl . z.8. Pe!<, M. Heil: Autopo",is - muß 
das l eJn? In : R"huhmonsch .. Journ.1 ßd. S (' 986). S. H7 ff. (H9). Es '" die ' llTI übngcn eine 
V<rSlarkung des Verd>chu. d>.ß d» Schlclu al elntr mit n.turw,.senschaltl ichen Analog,en arbeitenden 
sOZI.lwlSsensch3hlichcn Thc<>ne von der lel5lungs!äh,gkeu ihres VorbJd, ""e"sehend un.bhanglg 1St. 
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empirisch-biologischen Vorgängen vertraut macht, die ja die Basis dieser Kogni­
tionsrheorie bilden . Die Einzelheiten können hier auf sich beruhen. Wir wollen ja an 

dieser Stelle nicht den Geheimnissen des Lebens nachgehen, sondern - wie erinner­
lich - dem Geheimnis, auf welche Weise Rechtssotiologen von den Gesetzen des 
Lebens zum Bundesbaugesetz gelangen. Dafür reichr eine ungefähre Ahnung, 

worum es bei der Konzeption der Autopoiesis ursprünglidl gehr, vollständig aus. 
Auf einige allerdings unverzichrbare Einzelheiten kommt der Text im folgenden 
Kapitel zurück, in dem die sozialwissenschafdiche Rezeption der Theorie behandelt 
wird . 

J. Die rechwoZlologische Einvernahme der AUlopoiesis 

J.1. Zur Struktur rechtssoziologischer Revolutu:men 

Immer wenn in der jüngeren Diskussion der Begriff ~Paradigmenwechsel« auf­
taucht, verweist eine Fußnote routinemäßig auf das gelesene oder nicht gelesene 

Buch von Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschafrlicher Revolutionen ." Es ist 
eine wissenschaftssoziologische Arbeit. In ihr beschreibt Kuhn den beschwerlichen 
und langwierigen Weg, den wissenschaftliche Entdeckungen nehmen mußten, ehe 
sie sich in der wissenschaftlichen Welt durchsetzen konnten . Ein bestimmtes 
Paradigma, eine nicht nur in der Forschergemeinschaft, sondern möglicherweise 

auch in der ganzen Gesellschaft eingelebte Wertorienrierung, ein allgemein akzep­
tiertes Problemlösungsmuster oder Theoriekonzept, ein zeitgebundener Denkstil 
usw. behindern die Durchsetzung eines abweichenden Paradigmas so lange, bis das 
Wissenschaftssystem in eine Krise gerät, die mit den alten Denkmirreln nicht mehr 
zu bewältigen ist. Mancher Entdecker konnte unter diesen Umständen die Früchte 
seiner Arbeit nicht mehr ernten. Bisweilen mußte er für seine abweichende Meinung 

mit dem Leben bezahlen. Später erst ermaß die GeseUschaft, auf welche undankbare 
Weise sie sich von einem großen Geisr getrennt h3ue. Erst mit dem fälligen 
Paradigmtlwechsel vollendet sich eine wissenschaftliche Revolution . 
Diese Gefahren sind für Juristen und Rechtssoziologen heute geringer geworden -
vor allem das Risiko, mit einer grundlegenden Neuerung einfach übersehen zu 
werden. Sie entledigen sich der Sorge, man könne die von ihnen oder anderen 
eingeleitete Umwälzung nicht erkennen, dadurch . daß sie den revolutionären Cha­
rakter ihrer oder anderer Erkenntnisse schon im VorwOrt oder im Verlagsprogramm 
annoncieren . Es handele sich, so schreiben sie, um ein neues Paradigma hzw. einen 
Paradigmawechsel. Der Neuigkeitswert eines Gedankens wird also nicht mehr dem 
Urteil des Lesers überlassen. Wissenschaftliche Revolutionen ".ereignen « sich heute 
nicht mehr - weder still noch gar unsichtbar -, wie Kuhn es für frühere Epochen 
beschrieb.~) Wissenschaftliche Revolutionen werden heute - so scheint es bisweilen 
- von den Autoren beschlossen, so wie 1968, als m~n in der Mensa wöchentlich 
einmal die Revolution durch das Megaphon für den folgenden Morgen ansetzte. Bei 
so vielen Paradigmenwechse!n bleibt es freilich nicht aus, daß man hin und wieder 
dem Kollegen die Revolution streitig machen muß.+4 Wie dem auch sei: Wir hasten 

4> Englisches Onglß.1 (91)>. dl. Übcrse,zung Fr,nkIurtlM. '967; h..er ZII'en n.ch der T=hcnbuch.us­
gabe, 1. Aun. '976. 

4 J Thoma.s S. K.uhn, '.1. 0., S. 147 ff. 
44 Z. B. Kul-Holnz Ladeur: Persp,kuvcn ••.•. 0 ., S. 416, Fn . I p. U1 ZurückweISung e'ne, ncuen P.radig­

ma.s VOn Dicter Suh, (vgl. Fn. 47). 

373 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1986-4-363 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:43:39. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1986-4-363


]74 vom neuen Abwägungsparadigma<! über den Paradigmawechsel in der Juristischen 
Methodenlehre,6, unter Überfliegen des irmovienen Freiheitsparadigmas17, mitten 
in das Kataslrophenparadigma~fi. Der Begriff freilich lag schon vorher in Trüm­
mem.·~ So finder Mao Tse-tungs großer Traum von der pennanenren Revolution 
wenigstens in der westdeutschen Rechtsdogmatik dcr Post-Modemelo seine späte 
Erfüllung. 
Es kommt nun vielleicht nicbt mehr ganz unerwartet: Auch wir haben uns jetzt mit 
einem Paradigmawechsel zu beschäfrigen - jedenfalls nach Auskunft der Beteiligten. 
Damit er nicht nur behauptet werden muß, sondern die Umwälzung als solche auch 
rasch und weithin sichtbar wahrgenommen werden kann, hielt man Ausschau nach 
einem Begriff, der die Sache traf und zugleich von unverbrauchter Schönheit war. In 
der biologisch-kybernetischen Sphäre hatte man Erfolg. Hier war die uAutopoiesis« 
in kurzer Zeit gleich einem Kometen aufgestiegen.. Dessen Schweif harte als einer 
der ersten Peler M. Hejl enrdeckt. In einer frühen Arbeit)! gibt er bereits präzise 
Hinweise auf Herkunft und weitere Bahnbewegung. Einige Jahre später konnte ihn 
auch der Laie mit bloßem Auge sehen - Zeit also, daß sich auch Juristen damit 
beschäftigeen.!' Und wie damals über Berhlehem weist uns auch das neue Himmels­
phänomen mit einer Botschaft den Weg: Autopoiesis - das-sich-selbst-Machende 
bzw. das-von-selbst-Werdende - wurde alsbald als Warnung vor allen vergeblichen 
Versuchen gedeutet, die Welt planvoll beherrschen zu wollen, und als Mahnung 
dahin verstanden, wieder den "inneren still wirkenden Kräften« (Friedrich Carl v. 
Savigny) zu vertrauen, die aus dem Boden der Gesellschaft erwachsen. Oder 
weniger poetisch: 
.GroßgeseUschlftcn (sind) nicht mehr durch Rigidiül, sondern nUr nOj;h durch Internalisie­
rung und Spontaneität., durch Dez.entralisierung, Selbstregulierung und (anlaufende Aushand· 
lungsprozesse z.usammenzuhalten .«1! 

Wie jede gute Botschaft ist auch diese dunkel und mehrdeutig. Auf diesen Fels 
können viele ihre Kirche bauen. Die Apostel des freien Markces, die unverdrossen 

41 Karl-He,nz Ladeur: .Abw;;gung .. - CIn nCUe$ Paradigma Je$ Ycrwahungsrcch,s, Fr.nkfurt/M., Ne'" 

Yor~ '98" . 
46 W"mcr KnlUltl7.: Zum P.r,dig01enwechse! ,m lunsuschen Methodensuell . In : RechLSlheone. Beiheft 

I (1979). S. ll} ((. 
47 Dieter Suhr: Freiheit durch Geselligi<.<)<, Inslltul, Teilhabe. Yen')'r"n und Orgw'SOIion Im systern.u· 

.chen RaSIer eine. neuen Paradigmas. ln: Europai«he Grundrech,,·Zell.chrift 1,84, S. P9 ((. 
48 Zu dem >Im Anschluß an R. Thom. I. Pngogine. J. PetitOI und In ÜbereinSllmmung mit G. Günthe" 

Versuch zur Konslruktlon elnCr nochkl=><SL<chcn. mehrwcrugcn Logik ~ntw,ckehen K.""",,-ophenpara­
digm. der Sublektlvltät d~r plur:iliSiNten .Örtlichkell.cn •• Kall·Hc,nz Ladeur: .Abwägung., a. 3 . 0 .• 
S. 190 . 

49 Thomas S. Kuhn hat der Demolierung <eInt< Konzepts begreiflicherweo<e mit gem"ehten GefuMen 
zugesehrn . D3Zll Thomas S. Kuhn: Neue Überlegungen zum Begr"f de> Paradigmas. In: der>. : Die 
Enlstehung des Neuen. Fr>nkfurtlM. 1979. S. }89 ff. Anders als 'n der Automobilbranchr kennt der 
Wüscnschaftsbetneb keone Ruckru(akuon (ür Produkte, die ihre Benutur überfordern. Man muß 
latonlos zusehen , WI~ sie rum'crt werden . 

so Auch dieser Begriff 'SI postwendend verschlissen ",orden. VgL di~sbczüglich die Bemerkung bco 
Umbeno Eco: PostmodemlSmw, Irome unJ Vergnügt:n. In; derS.: Nachschriften zum N:unen der 
Ros., München, Wien I?ß4. 5. 76ff. In der Poslmoderne ist un übngen a!!t.S pos!: d .. Denken ISt 

posrklas.s\5eh. die V.munl, pO., .... l1onal. die Logik ponkJasSlSeh usw. Die VIelen Poslboten lassen 
künftlgcn Generauoncn kaum noch eine Chance, ih, ZenaJ(~ angemessen zu bezclchn<n, soweit nlchl 
.me pos<-mundiale Epoche diese Frage erledigt . 

5' Peter M. Hejl: Zur Diskrepanz lWlSehc.n struklureU., Komplexität und tr.ditionalcn D.rs«Jlungsmll­
lein der {unkllon.'ll·mukture.llen Sysrcmlheo"c. In: Franz Maclclewski (Hr~g.) . Theorie der Gesell­
schaft oder Sozlahechnolog1e. Supplement 1. Frankfurt/M. 1?7~, S. 186 ((. (insbes. '9411.) 

52 Helmut Rüssm:>nn: Kogmtlve Ethik? - Die Fr.ge nach der Wahrheil nonnativer S"ZC ; und Eik. 
Schmldl' SyslCmSlcuerung durch JIl",mchc Erkennlms. Be,des in: P",cr M. Heil, WoHr.m K. Kock u. 
Gerhard RaU,: W.hrnehmung und Kommunik'<lon Frankfurt/M., Sem. Las Yeg.s '978.5.179(1. 
b"Lw. 19' Ir. 

SJ Walter L. Bühl: Ein neu., Paradigma oder etn neu" MytlJo<? In: Zeitschrift für Poli,ik '984. S.}}} 
(J}6). 
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auf die Selbstheilungskräfte eines von staatlichem Dirigismus befreiten freien Spiels 

der Kräfte setzen, könnten sich hier ebenso angesprochen fühlen wie die Alternati­
ven, die der Allgewalt staatlicher Bürokratien das Modell einer in allen Bereichen 

strikt dezenrralisierten Gesellschaft entgegensetz.en. Aber beide z.eigen sich bislang 

noch nicht an Autopoiesis interessiert. Die einen haben mit "Monetarismus« einen 
Leitbegriff, der ihre Interessen viel plastischer anklingeln läßt, und in den Wohnge­
meinschaften hat man sich mit Maturana noch nicht beschäfrigt.'~ Nicht daß man 
den nicht peilen wUrde. Aber es kommt eche zuwenig rüber. Vielleicht wird sich das 

ändern, nachdem Niklas Luhmann jüngst in der ... Frankfurter AUgemeinen Zei­
tung«ll den Appell an sie gerichtet hat, sich mit Systemrheorie zu befassen, wobei er 

keinen Zweifel daran ließ, daß er damit nicht zuletzt seine eigene meinte: 

.Die 'neuen sozialen Bewegungen< zeigen bish.er wenig Neigung, sich mit dieser neuartigen 
Logik und Kybernetik z.u befassen. Das wäre auch nur möglich, wenn sie sich mil Systemtbeo­
rie befreunden würden. Umgekehrt kann sich aber die Systemtheorie mit den ,neuen !Ozialen 
Bewegungen< befassen.4 

Letzteres ist mittlerweile geschehenY Und zwar auf eine Art, die die Alcernativen in 

einer sehr eigenwilligen Weise zur Weirerbeschäftigung mit der SysTemrheorie 
einlädt: 

"Soweit politische Bewegungen, etwa die )Grunen<, sich diesem Enrweder/Oder nicht fügen, 
sondern gleich.zeHlg an der Regierung und in der Opposition operieren möchten, verhalten sie 
sich ohne Verständnis für strukturelle Systembedingungen, und ihre Erfolge können dann nur 
d~rin bestehen, Schwierigkeiten zu bereiten .• !] 

Und sodann: 

" . .. man darf Resonanz nicht mit Räsonanz. verwechseln. Sonst entsteht ein Hfekl wie mit 
>grünen< Parteien: Sie haben völlig recht mit ihren Prinzipien, man kann ihnen nur nichl 
zuhören .• jl 

Der eine kann nicht zuhören, die anderen wollen nicht lesen - beide aber möchten 
gehört werden. Schwierige Voraussetz.ungen für ein Gespräch. Die Kommunikation 
zwischen Wissenschaft Und Polirik wird auf intersystemische Direktheit verzichten 
und den Umweg über komplizierte Vennittlungsagenturen nehmen müssen. Wir 
werden gleich sehen, daß damit ein wichtiger Funktionsmodus selbstreferentieller, 

autopoietisc"er Systeme angesprochen ist. 

J .2. SelbstreJerenz, Se/bslOrgamsalIOTl, Geschlossenhetl 

Was läßt die systemtheoretisch,c RechrssoziologieS9 bei dieser biologischen 111eorie 
der Erkenntnis so aufhorchen? - Neben dem Systembcgrif(60 sind es vor allem die 
Begriffe Selbstrcferenz, Selbstorganisation und Geschlossenheit. 

H Dafür abcr mit dem bdglschen Bio-Chemiker lIya Pngogmc. vgJ. Fn. 37, dessen Arben um das gleIChe 
Problem, nämlich das der Selbstorg,ms,non von M.lenc, heL". 

j j Nikl", Luhmann: Altemauve ohne Altern,uve - O,e P>r.Ido". der .neuen slmalen ßewtgungen •. In: 
Frankluner AllgemeIne Zcltung VOm 1. 7, '986. Ob dieses olfizl.lle Organ der frank/uner Borse der 
flch"g' Platz lVU? In der .,2 konnte der Autor .uf mehr Reson.n:.. ,~chnen. 

j 6 NikJ.s Luhm.nn: ÖkolOgiSChe Kommunikauon - K2nn die moderne Gesell.!cluf. SIch auf ökologische 
Gdahrduogcn clnu.llen? Opladen 1986. Vgl. dazu gut rcfcntrcnd SlcC.n STeuer : 1St Umwd.zersto­
rung überhaupt ycnnCldbor? In : Merkur 811,86, S. 681 Ir. 

l7 Niklos Luhmann, •.•. 0., S, '71. 
18 Niklas Luhmann, •.•. 0., S, '76 . 
19 llleratu rhlnwelS. zum jüngs'en Sland der so:r.lllw.'-<cnschaft!ichen A UIOPOleslS - Re-zepuon gib. 

Gumhor Tcubncr: Münchhauscn - Junsprudenz, ln : Rt<:htshlSlOrlSChcs Journ.1 Bd. S ('986), S. Jjoff. 
(m 1.). 

60 Daß gcudc der von MoturanalVarel1 vern·ende.e Systcm,.rgon die Theorie für NidublOJogen OlUal<uv 
mach" erkenn I zUfreffend Ptler M. Heil: Au.oJ>O'cSIS - muß du se.n!. In: Rechl<hlStonsch .. Journo.l 
ßd.j (t986), H7 fl. (HS 1.) : .Für SIe taudn h,cr em offenbar 'n.turwtssensch.lclich .bgeslChenc.s- neues 
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Der Sache nach geht es um eine ver.inderte Sicht des Rechtssystems. Man sieht es 
nun nicht mehr primär unter dem Gedanken seiner planvollen Steuerbarke.it für 
bestimmte Ziele. Auf diese Aufgabe war die Konzeption des offenen, in bestimmter 
Weise »fremdreferentiellen«6' Systems bezogen, wie es oben vorgestellt wurde. Das 

RechtSsystem wird also jetzt nicht mehr wie ein Transfonnator gesehen, wie es das 
Input/Ou(pu(-Schem~ nahegelegt haree : Ein Lebenssachverhalt oder eine bestimmte 
Aufgabe wird eingegeben, nach bestimmten Regeln transformiert, und als Losung: 
Une.il, Verwallungsakt oder eine ähnliche Entscheidung, verläßt es das System. 
Dieses instrumentelle, an eine Maschine erinnernde Funktionieren gibt es zwar auch 

noch - und zwu im wönlicheo Sinne, wenn man an die zunehmende Automatisie­
rung bei Gerichten und Behörden denkt. Aber dieser Sonderfall würde als allgemei­
nes Modell des Rechts dessen gcsamrgeseJlschaftliche funktion verfehlen. Es igno­
riert die Autonomie und Eigendynamik des Rechts. Wir hatten gesehen, daß die 
Rechtssoziologie vor der Entdeckung der AutOpoiesis natürlich auch diesen Ge­

sichtspunkt registriert hatte. Aber soweit dies im klassischen SystemlUmwelt­
Modell geschah, war diese Autonomie lediglich Voraussetzung der - Anpassung- an 
die Umwelt und das ganze ein Vorgang der Bestandserhaltung des Systems. 
Diese Sicht ist mir der neuen Konzeption sozusagen ausgewechsch worden, wobei 
die Autopoiesis gewissermaßen den Schlußstein dieser Entwicklung bezeichnet. Die 
Begriffe deuten es an: ~Selbstreferenz .. löst die Außenlenkung ab, »Selbstorganisa­
[ion" die bloße Anpassung durch System lernen, und .Geschlossenheit~ verabschie­

der die Vorstellung, daß das SystemlUmwelt-Verhältnis als direkter Austausehpro­
zeß zu denken sei. Die Begriffe stehen dabei in einem engen Zusammenhang. Die 
RechtSsoziologie hat mit dieser Entwicklung den Akzent von Planung auf Evolu­
tion verschoben . Diese Begriffe schließen, soweit sie reale Prozesse bezeichnen, sich 
nicht unbedingt aus. Auch in einem evolutionär gewachsenen Recl1tssystem kann 
geplant werden. Aber sie lassen sich gut für eine Komrastierung der alten und neuen 
Vorstellungen verwenden. Planung wird betrieben - und zwar durch ein eigens für 
ihre Zwecke geschaffenes Recht, das insoweit einen rein instrumentellen Charakter 
hat. Die Evolution hingegen voBzieht sich unbecintlußbar, sie kennt keine lenkende 
und auch ke.ine unsichtbare Hand, die Adam Smith noch über dem Marktgeschehen 
walten sah. Sie verläuft unkontrollierbar, in spontanen Sprüngen, mit prinzipiell 

unerwartb3ren Ergebnissen. Sie hat keinen angebbaren Grund und kein berechenba­
res Ziel. Übersetzt in die wissenschaftliche Sprache: Das klassische Planungsmodell 
arbeitet mit einem linearen ZwecklMinel-Schema. Dessen Logik ist hierarchisch­
deduktiv. Sie ist von Kausa.litätsvorstellungen geprägt. Das S[euerungskonz.ept 
denkt teleologisch im Sinne von zielgerichtet und zielbesrimmt. EvoJulionäre 
Prozesse hingegen Jassen sich niche als lineare Ursache-Wirkungsketren beschrei­

ben . Das cvolutionäre Denken ist insowcir akausaJ. Die komplexe Struktur evolu­

rionärer Pr07.esse läßt sich d~her nicht in der Dualität der klassischen Logik 
begreifen, sondern erforden eine andere Logik, wie sie manche in dem Konzept 

einer mehrwertigen Logik sehen .61 

Systmlmoddl zur gefällig<n We",,"envenduns ,ufo Ohne d,ß die geringe R<,on:lnz der AUlOp0l<se· 
throne bel BIOlogen zum WarnsIgnal wUrde, w .. d d", Modell mcht nur ubcmommcn, sondern 
.verallgemtlnen .. . (H9). 

61 Dazu Peter M. Heil: Soz"lw"sen,c]',ft ,1. Thcon< ,clbstrderenHelier SYSl<m,' , F,..nkfunJM ., New 
York 198>. S. 178 H. 

6. Die Selbstverständlichkeit, mll der diese Vokabeln 'n der RccblS<0210logoe mlluntc, benutzt werden, 
läßt I"cht vergessen. d,ß n~htlu Jeder Begriff ,n der naturwISsenschaftlichen [volutionsforschung für 
.me Kontroverse ".hl. Das gilt für den Begriff d~r Kau .. li,>:t ebenso WI' für di .. Erörrc.rungen. die um 
den Tdos-Bc-gril( kreIsen (En.cleclllc, Tdeo logJo, Tdeonom .. ). Alleh die Reochwe"" der klasmchen 
]. ..... e,wenlgen Logik wml un.c"c.h,tdlich c,ngcJ,h:'tl.'. Vgl. G.,h"rd VaUm.~, '.' 0., Bd. '. S. S7 rl. : 
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In der deUlschcn Diskussion war ('5 Niklas Luhmann, der r 970 die "Emeuerung des 
Evolutionsgedankens«6) in der Weise betrieb, daß er die "neue Welle des Evolutio­
nismus. 6

\ die er aus Amerika heranrollen sah, auf seine Mühlen lenkte und auf diese 
Weise eine Evolutionstheorie eneugtc, die weniger als Wiederaufnahme, sondern 
eher als ein Neuanfang und in diesem Sinne nicht nur als originell. sondern auch als 
originär gewertet werden muß. Zehn Jahre später schwollen die bis dahin vereinzel­
ten Rezeptionsansätze dieser Konzeption unvermine!t zu einer Bewegung an, die 
eindeutig auf die vermeintliche oder tatsächliche Krise des lmerventionsstaates 
reagierte. Es war die Zeit, als der Hamburger Bürgermeister Klose seine Stadt für 
unregierbar erklärte, Politologenkongresse sich eilfertig dieses Eingescändnisses 
annahmen,6j und später sogar Juristen den Staat entzaubercen,66 kurz: als die 
Hoffnungen auf den allmächtigen Planungsstaat der Klage über die Unregierbarkeit 
des Landes wichen. Einer der wenigen, die sich nach der Herkunft der Welle 
fragten, auf der die Bewegung seither reitet, war Gunther Teubner: 

.W~rum ist in der Rechlstheorie heUle Evolutionismus wieder en vogue~ Welche Molive 
steuern das neuerliche Interesse an soziologischen Entwicklungsmodellen des Rechts? Ver­
mutlich finden die im einzelnen sehr disparaten Entwicklungsmodelle ihre Einheit in einem 
gemeinsamen Problembezug. Sie alle suchen in evolution~rer Perspektive Antworten auf die 
eine Frage, nämlich wie das Rechl auf die Krise seiner spezifischen modernen Rltionallüt- der 
.fonnalen. Ralionalilät- reagIert, Warum diese Krise entstanden iSI, welche Aus .. irkungen sie 
hat Und ob eine Krisenbewältigung - oder -auch nur ein Krisenmanagement - in Sicht isl..'} 

Das Theorie:gebäude wird also renoviert. Der Musterplan liegt vor, und man gehr 
mit Eifer zu Werke. »Theoriebautechnisch geschen~ - gibt Werner Krawietz68 

gewichtig die Parole aus, als längst alles am Umbauen ist und der Architekt sich 
schon wieder anderen Projekten "Z.Uwendet69 -, "Theoriebautechnisch gesehen, geht 
es heute um einen Umbau der Theorie adaptiver Systeme zu einer Theorie selbstre­
ferenlieller Systeme .• Wer das nicht begreife, ignoriere .. die neuesten Entwicklun­
gen in der Systemtheorie~ - nämlich von bloßer Anpassung zu autopoietischer 
Evolution! 
Man kann das ganze Unternehmen vielleicht etwas unbeschwerter begleiten, wenn 
man sich vorab klarmacht, daß die Umstellung von Planung und Anpassung auf 
Evolution und Selbstorganisation des Rechts den Gegenstand, um den es eigentlich 
geht, nicht verändern, sondern nur anders beschreiben und bewerten kann. Es ist 
das Problem der juristischen Autonomie. Die Frage also. ob das Recht ~sein eigenes 

toDic EvolullonnhcorJe, WIC' sIe beute vor un~ .ncnl, 1St keine voll .lusgr:ubeltCle Theone, sondrm eher 
elß Forsehun~;programm" ($ . 111). Hier geht es um ~In< grobe MarkIerung der Vomellungen. m 
denen "ch Illeht die Theor,. Ml",ranas. wohllber ihre populär< Reuptoon Orlent"'I\. Man erkennt die 
grob~ RirhHlng. die die Disku, .. on nUTIml, die on Einzelhellen natürlich nIcht In paralleler Geradlin,g. 
kCl! verl'uft. 

6J Niklas Luhmann : Evolullon cl", Red", (1970). In: de,",.: Au,dilfcrcn1Jcrung des R""hu. Frmkful1JM. 
1.9&'. S.' 1 H. (,,). Vgl .• ueh ders.; RechlSSozlologo< L Rembek '97', $. l}lH. 

6.\ NikJas Luhm.nn : Evolution , l . l. 0 .. S., I. 
65 O,S Thema haI, w,e fnt \edes gesellschaftlich. 'mern •• eine bIS In die Antike 2uruckrc,chend. 

Tradition. VgL Thcodor Sch,.-dcr: EinmaligkeIl oder Wiederkehr - hlSLomehe Dimensionen der 
neuugm Kn". In: Wilhelm HenOlsfll",.r Graf Kielmann,cgglUlnch M>lz (Hrsg.): ReglerbarkeIl, 
ßd. t. SlImg,rr 1977. S. H H.; vgJ. auch K~rI O"m.r vOn Aretln : Da< Problem der R.eg,erb"kell Im 

Heiligen RomISchen ReICh. In; Wilhclm Hennos u . a. (Hrsg.): Rtgll"barkm. Bd. 2, Slultj;m 1979. 
S. ! H .. Für den vorliegenclen Zusamm.nhang 'St nur du HinweIS auf die politische KonJunklurabhoin· 
g,gkell d.r Thematik wesentlIch. 

66 Helmut WiJlkc: Die Enlzauberung dc. S .. alC"S. Konlgste,n 198). 
67 Gurlther Tcubner: RdltXlvcs Recht - EntwIcklungsmodelle des Rech" In vergleIchender Pcrspekl,,·e. 

In : ArchIV für Rech .. - und SO<Jalphilosophl< 198>. S_ I) If. (14). 
68 Wem .. Kr,wtelz: Rccbt und modeme Sysle.mlh~orlc. In: RechLSlhN"e, BeIheft \0 (1986). S. i81 ff. 

(29). Fn. 60). 
69 Nikhs Lllhm"nn, o. ,. 0 ., p.",m und allcrw~r1.S_ 
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Daseyn« (Friedrich earl v. Savigny) habe. Man wird sehen, ob dieser uralte 

Zankapfel70, der für viele schon längst gegessen schien, seinen ideologischen Ge­
ruch, der ihm stets anhaftete, verliert, wenn er in die keimfreien Begriffe der 
Systcmtheorie getaucht wird. 

J .). Über die Zirkularität in der Evolution des Rechts: Von der BegnffsjurispTudenz 

(1850) zur BegriffsJIlrt5prudenz (1986) 

Zunächst wird sich der an der ganzen Diskussion nur beiläufig interessierte Leser 
fragen, in welchem Sinne man in einer Zeit von rechtlicher .Evolution« sprechen 
kann, in der man täglich von der Normenflut nicht nur in der Zeitung liest, sondern 
ja auch selbst ständig von ihr betroffen ist. Gestern hatte man sich mit Gurten 
anzuschnallen, heute muß man seinen Zahnersatz, wenn er nicht nur aus rostfreiem 
Stahl gefertigt sein soU, selber bezahlen, und morgen wird man, so ist versprochen, 
weniger Steuern zahlen. In allen Fällen gehorcht man präzise definierten Rechtsbe­
fehlen, denen außer der Tatsache, daß sie zur Strategie eines politischen Überlebens­
kampfes gehören, nichts Evolutionäres anhaftet. Sie sind positives, gesetztes Recht, 

das ganz unevolutionär heute so und morgen so ausfallen kann. 
Die systemtheoretische Rechtssoziologie stellt djese Form der Recheserzeugung 
denn auch rUcht in Frage. Sie deutet die Gesetzgebung selbst nicht als evolutionären 
Vorgang - jedenfalls nicht in der angeklungenen Bedeurung. Die Gesetztheit und 

jederzeitige Änderbarkeit des Rechts gilt ihr vielmehr als das Ergebnis eines 
insoweit vorerst kaum mehr revidierbaren gesellschaftlichen Prozesses. 

Gegen diese Entwicklung hatte sich mit Erfolg das letzte Mal (in der ersten HäUte 
des vorigen JahrhundertS) die sog. Historische Rechtsschule untcr Führung von 
earl F ried rieh v. Savigny gem:mmt. Sie sah in der »Willkür eines Gesetzgebers« 
vielerlei Gefahren auf das Recht zukommen - nicht zuletzt auf den Juristenstand. 

dessen Bedeutung natürlich in dem Maße zurückgehen mußte, in dem ihm seine 
Verantwortung für die Rechtsset2.ung durch einen ausschlicßlich nach Zweckrnäßig­
keitsgesiehtspunkten entscheidenden Gesetzgeber abgenommen würde. Man fürch­

tete sich vor der subalternen Rolle des bloßen Paragraphenanwenders.1 1 Aber gegen 
die drohende Willkürherrschaft des Gesetzgebers wurde natürlich nicht mie bc,rufs­
ständischen parolen gefochten. Ein politischer Kampf hat mehr Aussicht auf Erfolg, 
wenn sich das ständische Interesse als AJlgemeinwohl präse.ntiert. Das war damals 
nicht anders als heure. Damals sprach man vom »selbständigen Daseyn~ des Rechts, 

d:.as der Obhut der Juristen nicht enrrissen werden dürfe, wenn es nicht schweren 
Schaden nehmen solle . 

• Die Summe dieser Ansichl also ist, daß alles Reche auf die Welse entslehl. welche der 
herrschende, nichl ganz passende Sprachgebrauch als Gewohnheilsrecbt bezeichnel, d. h. daß 
es erst durch Sille und Volksglaube. dann durch Jurisprudenz erzeugt wird, überall also durch 
innere, still wirkende Kräfte, niebr durch die Willkür eines Gesetzgebers.«7' 

70 Diese Frucnt habe ,ch em wentg hm und her geroUt In, Joach,m Nocke, Ober die Be<ländigk.II des 
Jur!Sl~n ili solchen - In,udisziplinäre Arbell der Rechtswl>scnschaf, vor dem Anspruch ,uf jUristische 
AUlonomle. In: JiJrgen Simon (Hrsg.): Regulierung'probleme 'm WirHchahssystem - Beurige ·LUm 
M .. kt. VerwaJrung. Recht. Neuwled u. Damm"d, '986, S. "5 H. 

7' D~"n sah em halbes Jahrhunden spiiler MlX Weber ,mmer noch d,,, m.ßgebliche MOllv des JUfIS'cn­
st.and.s fur semen fmrcchdichen Ver>ucn, dem Gcs~rzgeber rechts,choplensc!>. Funkllonen .bzulfo,­
~Cn. Vgl. dazu B.lInco Caesar-Wolf. Der deutsch. Rieh'er aß> •• Kreuzweg. ZWISchen Profess,onalis,e­
ru ng und Deprofes<lon,lis,erung. In: S'elan BreucrlHubcrl Treiber (Hrsg.), Lur Rechtssoziologie Mn 
Webers, [ntUprcUlIon, Krujk, Wellerenrwlcklung. Op!>den '984, S. '991(. 

72 Fricdrich Carl von S"·'gny: Vom Beruf unserer Gesel2gebung und RechuwISSensch,ft. He,delberg 
I S '4, wledcrabgcdruckl In: Thib,ul und Sa"gny - Ihre programm'"sch~n Schriften. Mil einer 
Einführung von Hans H3IIcnn,uer, Mimehen ',973, S. 95 H. (lOs) 
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Diese Ansicht hatte aUerdings nicht nur ein standespolitisches Motiv, sondern auch 
einen ernst zu nehmenden theoretischen Hintergrond.7} Dazu sogleich mehr. 
Zunächst gilt, daß sich für die Historische Rechtsschule alles Recht einem stiUen 
Wachstum verdankt, das durch keine unkundige Hand gestÖrt werden soll und das 
auf diese Weise im Laufe der Geschichte seiner vollendeten Gestalt entgegenstreht. 
Es ist ein evolutionärer Prozeß - dies allerdings im klassisch-biologischen Sinne des 
Begriffs, wie ihn z. B. Darwin benutzte, der übrigens zu seinen bahnbrechenden 
Ideen ursprünglich nicht durch die Beobachtung von Lurchen, sondero durch die 
des geschichcJichen Enrwicklungsprozesses des Rechts angeregt worden sein soll. 
Der Evolutionsbegriff der gegenwärtigen System theorie hat damit kaum etwas 
gemeinJ~ Mit dem Sozialdarwinismus etwa, der noch heute die gesellschaidiche 
EnrwickJung in Analogie zur organischen Evolution sicht, indem er z. B. die 
Probleme unserer Zeit auf die Verhausschweinung des Menschen, die Bedeutungs­
losigkcit seiner natürlichen Feinde - Schlangen, Raubkatzen, Drachen u. ä. - und die 
zu erfolgreiche Bekämpfung von Seuchen zucückführt,71 hat der systemfunkcionale 
Evolutionismus im wesentlichen gebrochen. Und auch sonst scheint jeder gedankli­
che BTÜckenscblag vom selbständigen Daseyn des Rechts zur Autonomie des 
autopoietischen Rechts zunächst etwas zwanghaft.76 Die Positivität des Rechts, die 
im Laufe des '9.Jahrhunderrs die Niederlage der Historischen Rechtsschule besie­
gelte, ist ein Grundpfeiler der systemtheoretischen Rechtssoziologie,77 und von der 
ganzen quasi-naturrechtlichen Metaphysik, mit der die Historische Rechtsschule 
ihre Schwachstellen einnebelre, hac der - oberflächlich - konsequem bekenntnisfreie 
Systemfunktionalismus nichts übriggelassen. Um so mchr wird deshalb die Nach­
riche überraschen, daß Luhmanns Argumentation auf nichts weniger als auf ein 
mehr oder weniger explizites Plädoyer für die Begriffsjurisprodenz hinausläuft7i -

jene vielge1äseerte und heute selbst von skurrilsten Dogmatikern als Beschimpfung 
lufgefaßte Rechtslehre, die entgegen der laodläufigen Meinung allerdings keine 
Karikatur, sondern die konsequente Vollendung der Historischen Rechtsschule 

gewesen iSL79 

Daß ausgerechnet eine in computergesteuerten Genlaboratorien generierte Theorie, 
nämlich die AUlopoiesis, zur Wiederbelebung einer in den Beständen des '9.Jahr­
hunderts verStaubenden Idee geeignet sein soll, muß auf ungläubiges Staunen 

7) Zu den nlch, ohne w""ere' ,ul eInen Nenner zu bringenden philO$ophi$chcn und polillschen 
Einnüssen , un,er denen die Arb." des Schul.nh.up'~s s"",d: JO>ch.m Rücken: Idealismus, JUrl5J>ru· 
denz und Politik bel Fnednch Gr! von Savlgny, Ebelshelm '984. 

74 In dem als Evolullon ~ufgeilß,en Prozeß dcr fOClSchre .. endeD Dif{erenzl<rung ge,,, es nicht 11m Clnen 
IrgcndWle g<'artetcn Überlcbenshmpf, bel dcm das .. ne dem anderen endgiilllg 2U welchen h;:"e oder 
durch sonsllge Sdcktionsmecham.men ~usgcmc ... t würde. Jencr V0'ß""g vollZIeht SIch VIelmehr "', 
S,e.gerung von J{ompl.,,,,iit. SOZI>.!. Ausdilletcnzicrung gesch,eht ;n der Au<bildung vOn kommunib­
\lven Zusammenhängen, die 3ullunkllons.pezifisehe Sinngehal .. bezogen SInd. Bei Kommunilu.nonen 
gih gnmdsätuieh, daß ein moglichcr Sinngch.lt flicht dldurch vem>ehtct "'lrd, daß die Kommuoibllon 
Cln ~nd.rcs Them. mll anderen Sinnbczügcn ",>hit. 

75 Auf diesem Stand ;., dem Vernehmen n.ch Konrad l-or<-nz: Der Abbau des Menschlichen, München 
'983, angelangt. V&I . S. l08. LDrenz <pncht u . ,. VOn cmer s..cculint .. erung d.r menschlichen Evolution 
(5.5.11.) : Ocr SlccuUnl C:l1Clnl IS' cin Krebs, der Sich als l'.r1'" auf einer S"""dknbbe CUl schönes 
leben macht, um In de< Folge sem mehr mehr benollg'es Nerven'y'tcm, Auge und Exu-em>t:i,en 
cmzubüßcn. Hin",,>. und Z"-':IIIlmcnf ... ung verdlnke ich Walter L Bühl: Ein neUes P ..... digm. oder 
eIn neuer Mythos? In: Zellschrih lür Polilik 19S4, S.))) If. ())4)' 

76 Vgl. h,erzll Sibylle Tonnie" Org:UllSmus und FreihcH - Der Verlust d .. Subic\ll>"itä, U\ Luhmlnn, 
SYSlemthoone. In: Hans· Ern .. Böttcher: Rech, J umz Kri,ik . Fes<3chnh für Rich>rd Schm.d zum 
SI . Geburl5lag, B;!dcn-ßaden 198\. S, 371 11. 

n Niklas luhm.nn: PO"lIvIÜ' d", Rechts als Vorausserzung einer modemen Gesellscb:Jt, In : drrs. : 
Au,differenzlerung des Recht" a .•. 0., S. , t) Ir 

78 Nikl", Luhm:tnn: Rech15sYSlcm und RcchlSdogm.tik. Stuug ... u.~. '974; cl,,,,,.: Die Einheit d •• 
Rechllsy"ems. In: Rechl5theone 19S), S. I z9 (I. 

79 W';tere Naehw.>s~ dazu In meUlem Aufsal.:1. (Fn. jO). 
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380 stoßen. Und in der Tat verweigern die Jünger bei diesem Gang über das Wasser dem 
Herrn die Gefolgschaft. go Kleinmütig verharren sie am Ufer des Sees. Das Mißge­
schick Petri schreckt. Dabei ist jener wagemutige Wandel nichts anderes als eine sich 
aus der Anlage der Theorie mehr oder minder zwingend ergebende Konsequenz. In 
dem ausschließlich aus sich selbst heraus lebenden, sich in einer _Genealogie der 

Begriffe« (Friedrieh Puchta) ausschließlich von selbsterzeugten Elementen fortzeu­
genden, geschlossenen, e.igenexistenten System findet das Modell eines autopoieti­
schen Rechts seine reinsee Entsprechung. Nachfolgende Zeiten, die in diese Idylle 
mit politischen Zwecken, rechtsfremden Interessen und soziologisierenden Rechts­
folgeerwägungen herzlos eindrangen, müssen dem autopoietischen Recht als Abir­
rung vom rechten Pfade vorkommen. Und eben dies wird bekhgt. s, Sie bringen das 
System um die Errungenschaft einer Evolution, so wie die Systemtheorie sie 
versteht: als beständig fortschreitende soziale Differenzierung der Gesellschaft. l

, 

Die soziale Differenzierung - Herz.stück der funkLional-struktureUen GesellschaJts­
theorie - betrifft zunächst den Prozeß der allmählichen Herausbildung eines 
selbständigen Rechtssystems im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung. Er führt 
also vom Regiment alrer Stammesoberen, die noch viele - nicht aUe - Aufgaben, die 
wir heute als politische, religiöse, rechtliche, erzieherische Funktionen bezeichnen 

würden, in sich vereinigten. zu der Ausbildung mehr oder mi.nder autonomer 
Funktionssysteme, wie sie das Bild moderner Gesellschaft prägen : Politik, Recht, 
Religion , Wirtschaft, Erziehung, Wissenschaft usw. Die für unseren Zusammen­
hang nun wesendiche Einsicht ist die, daß diese Arbeitsteilung, wie sie Emile 
Durkheim8l beschrieb, nur funktionieren kann, wenn die beteiligten Funktionssy­
steme wirklich autonom sind. Der Gedanke leuchtet ein. Wenn im Recht die 
Probleme der Wirtschaft, in der Religion die der Politik und in der Medizin die der 

Erziehung gelöst würden - kurz.: wenn einer die Arbeit des anderen miterledigte, 
würde das die gesellschaftliche Ausdifferenzierung von Recht, Wirtschaft, Politik 

usw. um ihre Früchre bringen. Deswegen sind politisierende Prälaten, soziologisie­

rende Juristen und therapierende Pädagogen dieser Sicht verstäncllicherweise ein 
Greuel. Sie sind Ausdruck einer schleichenden Entdifferem.icflIng des Systems. 
Und eben dieses Argument war ungeachtet mitlaufender Professionsillteressen der 
ernst zu nehmende theoretische Hintergrund der Historischen Rechtsschule . Die 
soziale »Sonderung der Thätigkeiten« war schon für Savignys Konzeption ein 
bedeutsamer Tatbestand. 8

, Und die großen Theoretiker der späteren Begriffsjuris­
prudenzBj haben im Hinweis auf diesen Zusammenhang die juristische Autonomie 

80 Vgl. z B_ den 1m ubngon lesenwertcn Aulu'~ von Gun,her Tcubncr: VcrrechLlichung - Begriffe, 
Mcrkm.le. Grenzen, Auswege. In; Haru; F. ZachtrlSplros Sim",.s/Fn~d"ch Kübler/KI,u, Hop!/ 
Gunlher Teubner: Wrrech,li t hung vOn WirtSchaft. Arben und soz .. l' r Solid' nlä" B,den·Bldcn " S4. 
S. 189 fL (} 11 L), der ~Inen z",ar PIf','voUcn, ,ber endgülllgen Nekrolog .ul dm Windscheidsehen 
,. Junsorn als solchen. lo rmuliert. den Luhm.nn gend. rnnlmlecen möchte, md.rn er ihm dm GeISt d .. 
AUlOPOICSI.s einh,uchr, ohne daß der Totg.glaub,e frejlich I:>lshc-r .ußubalb der Theorie Luhm.nns 
w,eder LebenS"ZeJchen vOn .. eh gegeben häll •. 

8, NikJas Luhmann: Dic Einheit des RechL"y"em" ,. a. O . 
8, ,. Rcchttknlik ,u demn,ch Im Kern : Kn,ik der gesellsc.h:UlIichen DiffeN"nzicrung .• So Nikb.s Luh­

m:tnn : Die Einhcn de.< Rech"<y~(·m.s , a . • . 0 ., S. 153 . 
8, Emilc Durkhe,m: Über die Teilung der sOUllen Arhen (1893) - eongel.Hel von NikJ .. Luhm,nn, 

FrankfurtlM. 1'77; vgl. .uch Fnedrlch Jon><: Gcsch,ch,c der Sozlolo!;'e. Bd. 2. Rembek 1977, S. ) I f(.; 
schließlich die Bf.lltägc In: NikllLl Luhm>nn (Hrsg.): Sozt..k Differenucrung - Zur GeSthlCh'e einer 
Idee, Opladen 1981. 

84 v. S'\·'Cny •••.•. O. (FN 7') S. '04 . Zu diesem Zuurnmenh.tng vor oIl~m P~,er von Oenun : Die s()~,.Je 
Funkuon d« sLutsrechtlichen POsItivismus (190), FranklunJM. '974, und W>lru Wilhelm : Zur 
jUrIStISchen Me,hode.nlehrc des 19.Jlhrhunderrs. Frankfurt/M . 1958. 

8S Man lese unler diesem GesIchtspunk' elOm,", die schone Schril, von Hugo Prcuß : Zur Me,hode 
lunillscher BegriffskonSlruktlo n. In: W.mer Krawietz (Hng.): TheorlC und Technik der Bcgriffsjuns· 
prudcnz. Danns ... d, 1976, S. '17 H. 
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gegen die Anfechtungen einer härter werdenden Methoden- und Rechtskritik, mit 
der sich die Freirechtsschule und Interessenjurisprudenz ankündigten, in Schutz zu 
nehmen versucht. 

J + DIe Krise des Rechts: Fehlende oder gesteuerte SUllerllngszentrale? 

Der Zusammenhang von Autopoiesis, AutOnomie und Evolution -letztere sowohl 
in der alten wie in der neuen Bedeutung des Begriffs - ist jetzt in Umrissen 
erkennbar. Worin besteht nach Auffassung der Beteiligten nun die Krise des Rechts, 
auf die der moderne Evolutionismus offenkundig reagiert? 
Stichwonartig läßt sie sich so wiedergeben: Der Glaube an die Möglichkeit, die 
Gesellschaft bzw. ihre Probleme mit den Mieeein des Rechts hierarchisch steuern zu 
können, ist dahin. Die Welt ist zu komplex geworden. Die gesellschaftliche Diffe­
renzierung ist für eine rechtsförmige, zentralstaadiclle Lenkung zu weit fortge­
schritten . Die einzelnen Funktionssysteme Recht, Wirtschaft. Erziehung usw. 
entziehen sich nicht nur einem Primat der Politik - wenn dies jemals bestanden 
haben soll -, sondern generell jeder geziehen Beeinflussung. Planungen verfehlen 
unter diesen Umständen zunehmend ihr Ziel und erreichen nicht selten das Gegen­
teil von dem, was sie erstrebten. Kurz: Der zentral agierende Wohlfahrtsstaat stößt 
auf seine Grenzen und ist in viden Bereichen mehr oder weniger am Ende.86 

Was an dieser Ausgangsannahme zutrifft und was nicht, muß hier - diesmal aus 
Platzgründen - dahinstehen.'? Man muß sich nicht erst in die umf'ängliche Imple­
mentationsforschung einarbeitenSS und die von ihr belegten »Vollzugsdefizitea 
staatlicher Programme bemühen, um an die Grenze der staatlichen Durchsetzungs­
möglichkeiten zu glauben. Jedes Bad in der Mosel bietet genügend Empirie. Ein 
Hinweis scheine allerdings in diesem Zusammenhang angebracht. So anonym, wie es 
sich für eine im Abstrakrionsficber schreibenden Systemtheorie darstellt. sind die 
Kräfte nicht, die h.ier am Wirken sind . Und es ist auch nicht erst ein " Vollzugs«­
Problem, das die "Zentraldemokratie«89 lähmt. Der Befehlsgeber wird vielfach 
schon an seinen Befehlen gehindert. Abgesehen von der mittlerweile anschaulich 
belegten Tatsache. daß man mißliche Gesetze. im Steuerrecht etwa, durch ein im 
Vorzimmer des Ministers zurückgelassenes Kuvert abkaufen kann: Die Industrie 
droht auf Geseezesankündigungen unverhohlen mit Abwanderung in ein investi­
cionsfreundlicheres Klima. Sie nimmt ungehemmt Einfluß auf Wahlen, indem sie für 

S6 f.ine unler die .. n Prarnls.<en theoremeh präzIS' argumentierende Darstellung findel SIch bel: NikJas 
Luhm.nn: Politische 11,eorie im Wohlfahrtss .... t, München, Wien t981; vgl. luch Helmut WJIk. : Die 
Entzauberung des St ... t<'" a.'. O. 

87 W:.s die empmschen Grund!>g," dieser These - ctw. auf dem Gebtel der Wirtscb.ll$lenkung -
:>nbelang" hat PeilT Noh"",owuz: .ReOC1<lves Recht . : Da.< unmög~chc Idea} eint< pos,-mten·enuom­
""chen Stcuerung,konzepu, '": Z<:ltschrift für Redus<07.Jologlf ./'985, S.l9 ff. d,nkenswertecwe", 
elruges WIeder zur~ehlgeruekl. In der Tal Ist die (Tilpmsch schwachbekgte und UlSOWeu unbegrund .. 
gencr:tli5!crende Rede vom Stcucrungsverugcn des Staate'. die einen Teil für das Ganze mmmt, eine der 
Haupts.:hwächcn sowohl der 3uf dic.<c vemwntlicbe oder ... <.sochliehe Kn.c re.glerenden Konzeption 
des r.ne~lVen Rechrs ,Is auch der popul:iren Vanante etner .amopoletlsch.n Selbststeuerung". Dic.<cn 
Zusammenh,ng üb.rs,tht m. E.. die ohne wellere Argumente .... kommende I<.mik an N .h;U1l0wltz vOn 

Erh:trd Bhnkenburg: Die recht.liche AUlonom« nord.merik.nlScher Indi""er-R.e.ervOle - ein BeISpiel 
für die kolo",so.rende Wirk .. ng r<n'~tven Rtehl.<. In: Zeitschrift für RcchlSsoZlologtc '/'986, S. Ofl. 
(5 }). Daß m3n die lunkllon.le Systcmthcoroc meht obJ" we'lere> ,ls Apolog,. des Ireien M:ukh"sl",cn 
d.rf, Sle!,t ,ul einem ""Ideren BI .... Weiteres empirisches M.,enal findet SIch bet Gerd Winter/Johmn 
Unger : Intervenllon,susch .. und neJ<ibles Verwahungsrecht. Das Beisp,el Zweckentlremdungsverbot 
für Wohnroum. In: Knll5chcJustlz 4/19S4, S. }94ff.; KI~u, Tonn~r: Verbr>uchc,,-cch, und Selbslregu­
Iicrunll,konzcptc. In: Knu,ehc JUst .... '''98j. S. '07/1. 

SS Ren>t< Maynl2 : fmpl.menu!!on politisch., Progromme- emptmche ForschungsberIcht •. Kontgstc'o/ 

Ts. '980. 
89 Nikl ... Luhmann: Politische TheOrie, •. a. 0., S. 96 . 
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den Fall eines für sie ungüostigen Ausgangs ,..Investicionseinschränkungen in Aus­

sicht« steUt. Die Energiewirtschaft macht dem Gesetzgeber und der Bevölkerung 

Angst. daß bei der Abschaffung der Atomenergie die Lichter und die Arbeitsplätze 

ausgingen. Sie macht die Angst - dies als Hinweis auf die politische Perspektive. aus 

der das Problem system theoretisch gesehen wird -, es wird also die Angst gemacht. 

die dann denen, die sie haben sollen und auch tatsächlich bekommen. von der 

Systemtheorie - genauer: von ihrem Schulenhaupt - auch noch mahnend vorgehal­

ten wird, weil sie »zuviel Resonanz« auf das Umwelrproblem erzeuge90 ; 

"Angst widersteht jeder Krieik der reinen Vernunft. Sie ist das moderne Apriori - nicht 
empirisch. sondern trarlszendenral. Sie ist das Prinzip. da5 nicht vers3gt, wenn alle Prinupien 
versagen. Sie ise ein ,Eigenbehavior" das ille rekursiven Tests überdauert. Man kann ihr eine 
große politische und moralische Zukunfr voraussagen . .Ein Glück nur, daß die Rhetorik der 
AngSt wahrscheinlich nicht in der Lage ist, wirkliche AngSt zu erzeugen . Sie bleibt ein 
Störfaktor im sozialen System.~·' 

Diesmal allerdings bleiben die Urheber nicht in der Anonymität der Abstraktion: 

.Das gesellsch~t.liche Problem liegt allerdings weniger in der psychischen Realität von Angst 
als in ihrer kommunikauven Aktualität. Wenn Angst kommuniziere wird und im Kommuni· 
ka,tionsprozeß nicht bestnnen werden kann. gewinnt sie eine moralische Existenz. Sie macht es 
zur Pflicht. sich Sorgen zu machen, und zum Recht, Anteil.oahme an BefiJrchtungen zu 
erwarten und Maßnahmen zur Abweodung der Gefahren zu fordern. Die ökologisch Besorg. 
ten roslen daher nicht nur, wie einst Noah, ihre eigene Arche mit den für die sp~ten~ Evolution 
genetisch notwendigen Materialien. Sie werden zu Wamtäcem - mit all den moralischen 
Risiken, die das impliziert. Die ökologische Kommunikation wird auf diese Weise über Angst 
mit Moral aufgeladen. und Koncroversen werden wegen ihres polemogenen Ursprungs 
uncntscheidbar. Erst die Zukunft könnte zeigen, ob die Angst berechtigt gewesen war, aber die 
Zukunft konstituiert sich in jeder Gegenwart neu. 
Gegenüber einer Moral. die angstbezogene Unterscheidungen propagiert, haben theoretische 
Analysen einen schweren Stand ... «" 

Wir sollen also nicht soviel Angst haben9l bzw. nicht soviel darüber reden, 

besonders wenn wir gar keine haben.9i Die Ausgangsannahme der Systemtheorie 

von der Ohnmacht des Woblfahrts(~ Steuerungs)staates scheint damit ausreichend 

belegt. Dies allerdings nicht so, wie die Theorie es sich vorstellt, sondern in einem 

genau entgegengesetzten Sinne: Die Probleme rühren nicht durchweg aus dem 
Fehlen eines Steuerungszentrums. der fehlenden Möglichkeit also, gegebene Befehle 

wirksam durchzusetzen. weil sie sich an den Grenzen der Subsysteme brechen bzw. 

in anonym-diffusen Interdependenz-Beziehungen folgenlos oder in einem nicht 

gewollten Sinn: folgenreich. verhallen . Gur organisierte und entsprechend leicht 

jdentifjzierb~re Interessen blockieren (in unseren Fällen dürfte man getrost sagen: 

erpressen) ein insoweit vorhandenes politisches Zentrum. Aber solche Überlegun­

gen, nach denen eine gesellschaftliche Macht erfolgreich auf ein System (Politik) 

einwirkt, gelten dem Sysremfunktionalismus als das Erbe eines antiquierten Kausal­

denkens, das sich mit dem 19.Jahrhunden überlebt h.at . Im systemfunkcionalen 

Denken - ein häufig wiederholter Vorwurf - kommen »Interessen«. »Herrschafts,,­

beziehungen und ähnliche moralische und somit verbrauchte Begriffe nicht vor. 
Eine Position. die jede Eigenlogik der Subsysteme als selbständigen Problemfaktor 

leugnet, käme allerdings in Schwierigkeiten. Sie könnte z. B. das Schicksal der 

90 Nikl:u Luhmann : ÖkologJsche Kommuniboon. Kap. XIX: Angs(, Moral und Theorie, a. a. 0 .. 
$.1}711. 

9' Nikb, Luhmann, l . a. 0 ., S. l.jO. 
91 Niklas LuhmUUl, a. a 0 ., S. l47 f. 
9} Wie z. B. Jene starken Politiker, die ug' die Bevölkerung bcru!"gon une! nacht.! du reh den G31'\11Cr die 

Cas,um·Erde ,n ihrem Garten ~bl .. gcn 13'",0. 
94 N,Hu Luhmann, • . • . 0 ., S.l4 0 , 'H· 
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Juristenausbjldungsreform nicht erklären. Für ihr zumindest teilweises Fehlschlagen 
lassen sich zwar eine FüUe sehr konkreter Interessen benennen, die sich durch einen 
Reformerfolg häuen bedroht fühlen können. Schon die Tatsache aber, daß die 
ReformmodelJe unter unterschiedlichen politischen Bedingungen mit ähnlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, läßt es wenig sinnvoll erscheinen, die Erklärung 
für das Scheitern der Refonn auf die Aufzählung ihrer Gegner zu beschränken. Die 
Reformstrategie hat die spezifische Eigenexistenz der beteiligten Systeme: Wissen­
schaft, »Praxis~ (0: Justiz, Verwaltung, Wirtschaft) und Politik, nicht ausreichend in 
Rechnung geHeilt - nicht zuletzt auch das Problem, um das es auch in der 
Autopoiesis des Rechts geht: der Auconomie des Rechts. die zwar in einem logisch­
methodischen Sinne abgewiesen werden kann, aber gleichwohl als soziologisches 
Phänomen real existiert.Y! 

]. $. Die Autopoiesis als Selbsterzeugung des Rechts 

Wie läßt sich das Recht uefer den Bedingungen einer entweder fehlenden oder 
unwirksamen .. $teuerungszentraleu beschreiben? Die Antwort suche die system­
theoretische Rechtssoziologie in einer weiteren Fortschreibung ihres Konzepts von 
der Ausdifferenzierung der Funktionssysteme. also in unserem Zusammenhang in 
einer weireren Ausdifferenzierung des Rechts. Die Gesellschaft muß sich nicht nur 
damit abfinden, sondern ist im Gegenteil darauf angewiesen, daß ihre Probleme nur 
noch »arbeitsteilig" in autonomen Teilsystemen erledigt werden können, die nach 
eigenen. nicht »von außen« direkt beeinflußbaren Kriterien arbeiten. Sie aUe haben 
ihren eigenen »Code ... Die Wirtschaft etwa den des Zahlens/Niehtzahlens,96 die 
Religion den der Immanenz/Transzendenz, die Wissenschaft den der Wahrheiu 
Unwahrheit, und das Recht orientiere sich ausschließlich am Code RechtfUnrecht. 
Diese jeweils systemeigene Sprache läßt sich nicht in die Sprache des anderen 
Systems übersetzen. Es kann insoweit keine Direkt-Kommunikation zwischen den 
Systemen geben. Diese Auronomie der Funktionssysteme birgt Probleme in sich. 
die letztlich die Existenz der Gesellschaft selbst in Frage stellen können. In diesem 
Sinne denke auch die Systemrheorie durchaus .. bestandskriusch" - wie immer man 
zu den vielen politischen Botschaften stehen mag, die sie in ihren Abstraktionen 
verhüJlt. Jeder Eingriff, der diese Eigengesetzlichkeit des jeweiligen Systems nicht 
beaduet, läuft Gefahr, wirkungslos zu bleiben oder unkontrollierbare Effekte zu 
erzeugen. Ein in dieser Weise .. unsensibler« politischer Befehl an das Rechtssystem 
»ist entweder irrelevant oder nat desintegrierende Wirkungen für den gesellschaftli­
chen Lebensbereich oder aber desintegrierende Wirkungen auf das regulacorische 
Recht selber" .97 

Wie stellt sich nun die Autopoiesis des Rechts dar, das also nicht mehr als 
verläßliches Ausführungsorgan irgendwekher Mächte begriffen werden darf? Wie 
eine Amöbe reproduziere es sich selbst. Im Unterschied zu ihr, die Geburt. Leben 
und Tod kennt, muß sich d~s Recbfssyscem kontinuierlich, sozusagen von Sekunde 
:zu Sekunde. perpecuieren. Es bedient sich dabei ausschließlich seiner eigenen 
Elemente, hält sich also nicht durch permanente Ausuuschprozesse mit der Umwelt 
in Gang. Dabei soJI es sich nicht lediglich um einen Prozeß der Selbstorganisation 

9S Das Thema nabt ICh In bezug auf diese, Problem bebandelt in Joaclum Nocke: Die Jurutenausbil­
dungsrcfol1l1 :>.I, Gcso:!zgcbungscxperimen •. Der B.,trlg .rschelnt demnächst '" den s.:hrihcn der 
VereInigung für R""h,s.<OzlOlo&,c. 

96 Vgl. zum folgenden unter den Ab,chnnceo des Jewcil$ beh.ndelteo funkuonssystems: NikJas Lub­
mann: Ökologlsche Kommunikauon, a. a. O. 

97 Gumher Teubner: VerrechtlichuDS. a.'. 0., S.jI6. 
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handeln, wie man ihn schon an lernenden offenen Systemen beschreiben konnte. 
Vielmehr geht man jerzt von einer umfassenden Selbsrorganisalion des Systems aus, 
die nicht nur seine Strukturen betrifft. "Vielmehr ist von selbstreferemieUen Syste­
men die Rede, die jede An von Einheir, die sie benötigen und verwenden, selbst 
herstellen : Auch die Einheit des Systems selbst und auch die Einheit derjenigen 
Elemente (z. B. Handlungen), aus denen das System besteht.«9~ Das autopoieusche 
Recht nimmt in der weiteren Diskussion sogar handgreifliche Gestalt an: Es 
entwickelt ein Gedächmis,99 prägt ein Nervensystem aus, das, Statt den einfachen 
linearen Ursache-Wirkungs-Ketten zu folgen, in geschlossenen Nerzwerken lOO sich 
selbst beobachtet, in basaler Zirkularität - ein Zentralbegriff der Autopoiese - ohne 
vorschreibbare Zwecke und Ziele sich beständig selbst fortzeugend am Leben hält. 

J .6. Der Dualismus des autopoietischen Rechl5: Normative Geschlossenheit.­
kognuive Offen heil 

Spätestens bei der Lektüre des letzten Satz.es wird Herr Alfred Krause vom 

Deutschen Beamtenbund Unmut verspüren. Wird hier einmal mehr der rechtsstaat­
lichen Verwaltung Hohn gesprochen, die sich angeblich nur arn Leben hält, indem 
sie von selbstproduzierten Problemen zehrt? Welches Zerrbild - wird der Deutsche 
Richterbund nachsetzen - zeichnen gewisse Soz.iologen wieder einmal von der 
Justiz, die kein Ohr für die Sorgen des Bürgers haben soll, wohl aber in selbstbeob­
achtender Nabelschau um se!bsterzcugte Probleme kreisen soll! 
Aber der Verdacht ist unbegründet. Hier ist keine Diffamierungssoziologie am 
Werke. Die gibt es nämlich nicht mehr. Huben Rottleuthner ist in die Jahre 
gekommen, der väterliche Herr Blankenburg war schon immer dort. und die 
Frankfurter sind konvertiert oder schmollen in der Eremitage. Auch Niklas Luh­
mann hat sich mit dem System noch nicht überworfen. In der zeitgenössischen 
Recbtssoziologie geht es rundum staatstragend zu. Das modische Theoriedesign 
schreibt Nadelfilz vor. Hier wird keine vorschnelle »Ideologiekritik. mehr geübt -
schon der Begriff nimmt sich in der verchromten Sprachwelt der Systemtheorie aus 
wie eine ehrwürdige Antiquitär, die von den hier Tätigen freilich eher wie eine 
peinliche Hinterlassenschaft gemieden wird. Hier will keiner mehr irgend jeman­
dem ans Leder. Mit Ausnahme der Grünen, die mit ihren fehlenden Schlipsen 101 die 
Kleiderordnung entdiIferenziercn und damit das Gesamtsyslem, dessen Teil sie 
letztlich selbst sind und dem sie nicht entrinnen können,lo, übermäßig in Schwin­

gungen l OJ versetzen . 
Natürlich ist auch im autopoietischen System die Justiz für das Volk und die 
Verwaltung für den Bürger da. Jene Leser haben nur zu früh die Geduld verloren. 
Das geschlossene, selbstreferencielle System ist nicht vom Autismus befallen . Es hat 
nicht nur ein Gedächtnis, mit dem es immer nur an sich denkt. Es har auch - sehr 
versteckt freilich - Sinne, die es mit der Außenwelt verbinden, und es gibt Medien, 
über die es mit seiner Umwelt kommunizieren kann. Es ist, so die neue Vorstellung, 
geschlossen und offen zugleich. 
Um diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen, muß man noch einmal einen 

,8 Njklas Luhmann : RechLSsozlologJc . • . e ...... . Aun. Oploden 198}. S. Hi. 
99 K.n-Helnz L>deur: PerspektIven, •. •. 0 ., S, ~05 ff. 

100 K.rl-HeIn"L L.dtur, l . ' . 0 ., S. ~') . 
[ 0 I Nikbs Lulunann In d.r Fr.mklurrer AlIgfTl"lcinen Z<Ilung (vgl. Fn. 11). 
tO~ Ni.kJas Luhm.nn, a . • . o. 
10} Zum Problem ilbenn.ßiger Resoo,nz Im Gr-sell;ch.fusyslcm: Niklas Luhmann; ÖkologIsch. Kom­

mlloik.J.uon, 21 . a.. o. 
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lieferen Blick in das Luhmannsche Theoriegebäude werfen. In ihm hat der system­
theoretische Troß - oder sagen wir: die Vorhut - mittlerweile Quanier genommen, 
so daß es für die deutsche Szene vorbildlich wirken wird. Luhmann also sagt: Alles 
Recht ist ein normativ geschlossenes, aber kognitiv offenes System.'O• 

Dazu der Versuch einer kurzen Erläuterung. Jedes soziale System - demnach auch 
das Recht - besteht auS Kommunikationen. Sie bilden die Elemente'OS des Systems­
nicht etwa Menschen, Gerichtsgebäude, Bareete. Diese SInd also keine Bestandteile, 
sondern gehören zur Umwelt des Systems. In der Theorie kommen überhaupt keine 
leibhaftigen Menschen, sondern nur psychische Systeme, Bewußtseinssysteme u. 
dgl. vor. Dieser Umstand wird der Theorie stets zu Unrecht verübelt. Auch in 
anderen »Sinnsystemen« - etwa in der Rechtstheorie des Sozialisten Hans Kelscn -
kommt kein Mensch als solcher vor. Diese Feinheiten müssen hier zurückstehen. 
Wesentlich ist nur noch eine zweite Einsicht : Das Rechtssystem ist nicht auf das 
kommunikative Geschehen beschränkt. wie es in Justiz, Anwaltschaft, Gesetzge­
bung '06 und Behörden organisien verläuft. Es umfaßt kommunikative Handlungen, 
die sich in der Gesellschaft am Code RechtlUnrecht orientieren. 

31. Die Geschichte vom Erbonkel- autopoietisch erzählt 

Das umfassend gedachte Rechtssystem wird also normativ geschlossen und zugleich 
kognitiv offen gesehen. Diesen Gedanken veranschauliche man sich am besten an 
einem Fall. z. B. dem dcs Erbonkels. der beim Spazierengehen tOt neben mir umfällt . 
Ich nehme ihm die goldene Uhr ab. denn sie ist nun mein . Juristisch betrachtet hat 
sich in diesem Augenblick viel ereignet. Das Grundbuch der Gemeinde ist mit dem 
letzten Atemzug, den der Onkel auch als Immobilieneigentümer tat, unrichtig 
geworden. Ich bin in seine Rechtsstellung umfassend eingerückt (§ 1922 BGB). gehe 
also als vermögender Mann weiter. muß aber auch für die Schulden aufkommen 
usw. Für den Syscemtheoreciker ist bis zu diesem Zeitpunkt das Geschehen noch 
nicht eindeutig identifizierbar. Es hat noch keine Kommunikation st3etgefunden, 
die eine Zuordnung erlaubte. welchem Teil- oder Subsystem das Ereignis zugerech­
net werden könnte. Das Gespräch mit dem Onkel - ich haue gerade durchblicken 
lassen, daß ich sein Erbe später einmal in die neue Stiftung der Grünen einbringen 
werde - ist abgebrochen. Das Rechtssystem lebt sozusagen erst in dem Augenblick 
auf. in dem sich eine rechtlich folgenreiche, also diesbezüglich erwanungsbildende 
Kommunikation ergibt. die sich am Code RechtlUnrecht orientien. Das wäre z. B. 
der Fall, wenn eine Passantin mir die Uhr streitig machen wollte, ich im Hinweis auf 
meinen Hereditär-Status mich zur Wehr setzte, sie mich festhielte, die Polizei riefe 
usw . Auch wenn dies wortlos geschähe : Es werden - auch nonverbal- Tnformatio­
nen mitgeteilt und entsprechende Erwartungen gebildet, gleichviel, ob sie denen des 
anderen entsprechen oder nicht. Notfalls sieht man sich vor Gericht wieder. Die 
Kommunikation ist in jedem Fall 3m Code Recht/Unrecht orientiert, und die 
Beteiligten stellen ihre Erwanungen dementsprechend ein. Über dem Onkel perpe­
tuien sich das System des gesellschaftlichen Rechts. 

104 NikJas Luhmmn: Rech,ssozlO!ogle. 1. erw. Aun. Oplad<:n '98), S. 114/f. 
\05 Diese AU$s.agc UI nach dem !ctz,~n SL,nd der Theone schon zu grobkörrug. Vgl. NikJas Luhm:UIn: Die 

Einheu des Rechusy".ms, a.' . O. 
'06 Die Geserzgebung wrrd ~lso nicht elWa der Pol itik, sondern dem Rcchusyuem zugnechnel. Diese 

keineswegs ,elb"vem~odlicbe Entscheidung, die Politik auf p.,tclpo~t.ik und, grob gesagt: POOl.n· 
schiebe re. beschränkt ("gI. Nikla.s Luhm;Uln : Ökolopsche Kommunikluon, •. a. 0 .• S./6711.), lst für 
die rechtliche AUlOPOlesU der Systemtheone ubcrlebenswlc.hug, weil nur so die Autonorrue des Red", 
gegenüber der Politik behaupte! ",erden lunn und nleh, etwa - WIe b"h.r üblich - als em reiDes 
Rech,s:ll\wendung,problem (junSI"ch: "Unabhängtgke" d~r Rech"pßegc.) behandelt werden muß. 
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)86 Wie wird nun im autopoietischen RechtsSystem darüber entscbieden. was Unrecht 
ist und was Recht? Die herkömmliche Sicht hane damit keine prinzipiellen Schwie­
rigkeiten. Über diese Frage entscheidet derjenige. der die Macht dazu hat. Über die 
Frage von Recht und Unrecht entscheidet also das Parlament, ein Diktator, die 
Vertragsparteien in den Grenzen ihrer Autonomie, die Rechtsanwender, soweit sie 
ihre Intcrpretationsberrschaft bei der Exegese von Rechtstexten nurzen usw. Es 
verbleibt dann noch die Frage, die der Soziologie ihr kritisches Potential vC1leiht 
bzw. verlieh : welche Kräfte jenen Rechtssetzern tatsächlich die Feder führen. 
Diese grobschlächtige Gegenständlicnkeit ist für die Systemtheorie nicht verdaulich. 
Auf dieser für sie simplifizierenden Ebene. auf der man nur auf falschen Fährten 
nach Hintennännem. letzten Ursachen und Verantwortlichkeiten, die es allesamt 
nicht gibt, suchen kann, läßt sich die Selbsterzeugung von Recht nicht darsteUen. 
Eine in diesem Kausaldenken befangene Rechtssoziologie - so der stets erneuerte 
Einwand - verführt zu vorschneller Kritik schon deshalb. weil dieses instrumentelle 
Rechtsverständnis die Autonomie des Rechts nicht erfassen kann. Das autOpoieti­
sche Recht ist vielmehr ein normativ geschlossenes System, weil über die Normat;­
vität, das Gesolltsein. auf das sich die Erwartungen hin bilden. ausschließllch im 
Rechtssystem selbst entschieden werden kann. Das Sys-r:em kann nicht aus Ereignis­
sen in der Umwelt darauf schließen, was sein soll. Hier findet sich also der von 
Kelsen vielfach variierte Gedanke von der wechselseitigen Unableitbarkeit von Sein 
und Sollen wieder.,o7 Normativität kann also nicht aus der Umwelt bezogen 
werden, sondern wird im System selbst erzeugt. Es reproduziert sich also fonlau­
fend in der permanenten Produktion von Normativität. 

~Da.s rechtliche Gesolluein symbolisien die Einheit und Geschlossenheil des Systems . Es gibt 
kein Recht außerhalb des Rechts, also im Verhältnis zur gesellschaftlichen Umwelt des 
Systems weder Input noch OUtput von Recht. Mit wderen Wonen: die gesellschaftliche 
Funktion des Rechts wird ausschließlich im Rechlssystem wahrgenommen und SOMt nir­
gendwo. ,,'o. 

Im einzelnen führt dieser Gedanke in TaUtologien und Paradoxien. Z . B. in den 
Fällen, in denen es darum geht, »ob die Unterscheidung von Recht und Unrecht mit 
dem Recht oder mit Unrecht eingeführt wird.« ''''9 Anders als Kelsen, der entspre­
chende Probleme in einer linearen. logisch-deduktiven Nonnenhierarchie aufzulö­
sen suchte. wiU die Autopoiesis-Konzeption dieser Sackgasse ausweichen, die 
irgendwo in der Annahme einer hypothetischen Grundnorm und für den Juristen 
z. B. in Art. 79 III GG, der sog. Ewigkeitsklausel. enden muß. Die Systemtheorie 
sieht jene Paradoxieo und Tautologien so ähnlich wie der niederländische Zeichner 
Mauricius C. Escher"o: Auf seinen Bildern geht man ständig eine Treppe hinunter. 
um ster.s wieder oben anzukommen. Hier wird also das »Endlose Geflochtene 
Band~ ergriffen, von dem schon die Rede war. Der Vorgang der Zeugung von 
Normativität aus Nonnen kennt jene Trennung verschiedener Ebenen nicht mehr. 
wie man sie sich im Bilde einer Nonnpyramide oder einer Hierarchie von Rechr.s­
quellen zu veranschaulichen suchte. An ihre Stelle treten »verwickeIre Hierarchien«, 
,. seltsame Schleifen .. und andere kybernetische Metaphern. denen allesamt gemein 
ist. daß sie keine Linearität und keine Kausalität, keinen Anfang und kein Ende 

'07 Und auch son" w"kt die Konzepllon Slreclunweosc w,e eIne Übcr$cllcung der Kelsenschen Rechts­
theOne 'n die sYSlcmthC!Oreuschc Rcchl.$so2.Iologte. Zu die.er P.nJlelt : Ho,," Dreier: Hans Kdscn .. nd 
NikJ., Luhmann : POSIUU"" d .. Rechts aus rechtswlSsensch.ldicher und sY$lemthror.oschu Perspck· 
uve. In: Rechtstheoroe '98 I, S. ~ '9 ff. 

'08 Nikhs Luhmann : Die soZlol0C'sche Benach,ung des Recht.s ••. a. 0., S. lO. 
'09 A . •. 0., S . • 6. 
"0 Seme parodoxen Bilder linden "ch In : Dougl .. ]l., Hofstad,er: Ein Endloses Gdlochlenes Band, •. •. O . 
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kennen.' 11 Die Expedition zu den Urgründen des Rechts mag sich noch so sorgfältig 
rosten - sie wird nie ankommen. 
Diescs nonnaciv geschlossene System ist zugleich »kognitiv offen«. Als System, das 
ein .. Znnen- kenne, muß es begriffsnotwendig auch ein ~Außen", also eine Umwelt 
haben. Das System braucht diese Umwelt sogar. Denn es muß zur Kommunikation 
auch Anl:isse geben . Ereignisse in der Umwelt sind gewissennaßen Rohmaterial 
einer möglichen Kommunikation. Welches Ereignis sich die Kommunikation als 
Anlaß sucht und in welchem Code sie verlauft, darüber entscheidet sie als System 
selber. In jedem Fall muß sie für jene Ereignisse kognitiv offen sein, weil Kommuni­
kation sonse gar nicht zustande käme. Eine Verwaltung kann sich - das war ja das 
Mißverständnis des Deutschen Beamtenbundes - nicht nur von eigenen Problemen 
nähren. 
Für welche Ereignisse in der Umwelt das Rechtssyscem seine Augen offen halten 
und auf welche Anlässe es reagieren muß, ist in den systemeigenen Programmen 
gespeichert: Gesetze, Verträge, Rechtsprechungsroutinen, herrschende Meinungen, 
Rechtsdogmatik. Für unseren Fall gilt § 1912 BGB: Herzinfarkt - Erbfall- Grund­
buchberichtigung. Über die Entscheidung von Recht oder Unrecht kann in funktio­
nal differenzierten Gesellschaftssystemen nicht - wic im Faustrecht - spontan 
entschieden werden - jedenfalls nicht durchgängig und auf Dauer. Das würde dem 
System jede Möglichkeit nehmen zu lernen, d. h. Informationen aus der Umwelt 
strukturell zu verarbeiten. "Durch die Differenzierung von Codierung und Pro­
grammierung gewinnt ein Syscem also die Möglichkeit, als geschlossenes und 
offenes System zugleich zu operieren .« '" 

J.8. Die Autonomie der Funktwn5sysume als Problem der Gesellschaft 

Das Grundmuster, das hier am Rechtssystem demonstriert wurde, läßt sich auf jedes 
andere Funktionssystem übertragen. Diese Einsicht erklärt vielleicht die nicht 
abreißende Produktion der Systemtheoretiker und hilft unserem dadurch etwas 
angeschlagenen Selbstbewußcsein auf. Abgesehen davon kann man jetzt etwas klarer 
sehen, weshalb die System theorie nicht an die zentrale Planung im Wohlfahrtsstaat 
glauben kmn. Das Recht kann sich z. B. in bezug auf Umwelcproblerne nur nach 
Maßgabe seiner Möglichkeiten verhalten . Es kann darauf rea.gieren, indem es für 
schwefelnde Schlote etwa eine Entgifrungsanlage vorschreibt und für die Nichtbe­
achrung ein Bußgeld vorsieht. Es kommuniziert hier also im Code Recht!Unrecht. 
Mit diesem Code kann es aber auf das System Wirtschaft nicht unmittelbar 
einwirken. Dieses Syscem kommuniziert nach dem Code ZahlenlNichtzahlen, 
denkt also in Preisen. Es kann sich z.u Umweltproblemen ausschließlich auf dieser 
Ebene verhalten. Für die Wirtschaft ist die neue bußgeldbewehrte Vorschrift zwar 
ein externes »Datum« - ein Geschehen in ihrer Umwelt, das registriert. aber 
ausschließlich nach systemeigenen Kriterien verarbeitet wird . Sie kalkuliert nämlich, 
ob die Zahlung eines Bußgeldes nicht vorteilhafter sein könnte als der Einbau einer 
teuren Entschwefelungsanlage. Trifft sie die Entscheidung nach diesen Kri terien, 
handelt sie als wirtscuafdiches System. Kommt es hingegen zum gerichtlichen Streit 
bis hin zum Einbau einer Anlage im Wege der Ersatzvornahme durch das zustän­
dige Umweltminiscerium, orientieren sich die Betciligten nicht nach dem Code 
ZahJcn/Nichtzahlen. sondern an dem von Recht/Unrecht, womit sich in diesem 
Falle das Rechtssyscem reproduziert. Dieser Weg Ist zwar denkbar, wird aber, wenn 

1 I I NikJ .. Luhmann: Die sOllologlSchc Bc""chtung d •• R"hts, , .•. 0 .• S. 16. 

111 NikJ2$ Luhmann: ÖkologIsche Kommunikallon. a. a. 0 .• S. 9! . 
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)88 derartige Lösungen zur ständigen Übung zu werden drohen, die Möglichkeiten des 
Rechts auf Dauer überfordern. Es stellen sich dann vielleicht auch Probleme im 
Verhältnis zur Politik ein, z . B. wenn in der politischen Auseinandersetzung iiber 
das Thema nach dem Code : Parlamentsposten/keine Parlamencsposten kommuni­
zien wird. 

4· Die Rechtssoziologie in sell.$amen Schleifen 

Bestimmte Pendel bewegungen des vorstehenden Textes ergeben sich aus der Ambi­
valenz der theoretischen Abstraktion selbst, die in der systemtheoretischen Rechts­
soziologie auf die Spitze getrieben ist. Absrrakrion kann einerseits jede Gegenständ­
lichkeit verschwinden lassen und damit einer auf Anschaulichkeit bedachten Kritik 
ihr Objekt nehmen. Auf dieser Ebene wird die system theoretische Variame der 
Rechtssoziologie heute von ihren Kritikern vor allem wahrgenommen: eine im 
monomanen Abstraktionsrausch dahinrasende Rhetorik, die gleichwohl mit missio­
narischem Eifer gegen irgendelwas anzuschreiben scheim. Was das letztere betrif(t, 
50 erkenne man in der Ta[ in der politischen Physiognomie dieser Theorie, vor allem 
in der Fassung ihres Schulenhauptes, vertraute Züge. In diesem Text war es, 
stellvenretend für anderes, das Verhältnis der Theorie zu alternativen politischen 
Bewegungen. Jose{ Kacdinal HöHner hält die Grünen für unwiihlbar, die konserva­
tive Juruprudenz erkennt sie als verfassungswidrig, und Niklas Luhmann betrachtet 
sie als einen Störfaktor im politischen System. Der eine beruft sich auf die Bibel. die 
anderen auf das Grundgesetz und der dritte auf den Zweiten Hauptsatz der 
Thermodynamik. Haben Theologie, Rechtswissenschaft und Soziologie unter dem 
Dach einer langersehnten Universalwusenschaft zusammengefunden, daß sie nun 
mit einer Zunge sprechen können? Man mag uns kleingläubig schelten, wenn wir in 
diesem Punkt noch etwas zögern. 
Aber diese Form der Ideologieproduktion ist nur eine mögliche, nicht aber eine 
zwingende Konsequenz der Abstraktion . Abstrakcion muß Kritik nicht leerlaufen 
lassen, sie kann im Gegenteil zur Kritik erSt befähigen. Jede gUfe Karikatur beweist 
dO'ls . Sie ist dann gelungen, wenn sie sich von der Gegenständlichkeit ihres Objekts 
löS(, Durch konsequente Abstraktion, Verzicht auf M:lßstabtreue und eigenwillige 
Interpretation verallgemeinere sie kritisch das. wofür ihr konkreter Gegenstand nur 
den Anlaß liefere und was die pingelige Fleißacbeit eines Realisten gerade verdecken 
würde. Der allwissende Minister schnurrt so auf den doppelzüngigen Quatschkopf 
zusammen, der für viele seiner Gallung steht. 
Und eben dieses kritische Potential von Abstraktion ist in der Theorie vor allem 
Luhmanns angelegt. Man kann die funktionalistische Rechtssoziologie als vollstän­
dige Destruktion und Bestätigung der Juristenideologie zugleich lesen. Sie be­
schreibt als Wissenschaft, aus der Optik der Fremdbeobachtung also, wie die 
praktische Rechtsdogmatik als autopoietisches System in seltsam gedrehten Schlei­
fen in sich kreist, ohne daß die Beteiligten es merken. Aus ständig wechselnder 
Perspektive sehen wir - historisch reich illustriert - das Recht in den eigentümlich­
sten Paradoxien sich winden. Aber diese Fremdbeobachtung versagt sich und 
anderen jeden Anspruch auf Besserwisserei."J Als Wissenschaft bewegt sie stch in 
eigenen geschlossenen Bahnen und damit in eigenen Paradoxien, die es ihr verweh-

1 '3 Niklas Luhmann : Die ,oziolog"lsc.he Betrachtung des Rechts ••.• . 0 .• S . I). 
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ren, dem praktischen Recht, das ebenfalls nur sich selbst beobachten kann, ihren 
Kurs aufzuzwingen. Was wäre auch damit gewonnen, wenn man den Achterbahn­
fahrern mit ihren flatternden Roben beständig nachriefe. daß sie und ihre Argumen­

tation mal wieder auf dem Kopfe stehen? 
Vieles spricht dafür, daß die Rechtssoziologie mit der Autopoiesis selbst gerade 

diesen Zustand durchfährt. In den Zwängen ihrer eigenen Theorie gefangen und der 
Suggestion ihrer plakativen Metaphern erlegen, saust sie dahin, und wir hören, wie 
uns Karl-Heinz ladeur im Vorbeifahren zuruft, nicht vorschnell zu urteilen, 
sondern sorgfähig abzuwägen. Aber: 

.Ein dyn:lIllisches Theorie-Modell der Abwägung muß sich aber auf die Temporalisierung 
auch der Slrukturellen Ruionaliläl der dadurch inslitutionalisierten Form der Optimierung 
von Informalionsverarbeitung erstrecken, indem es den einheitlichen Sprach- und Anikula­
uonsraum des Modells in einen IOpologisch variablen Projekuonsraum diskontinuierlicher, 
zeilgleicher und zeitverschiedener Arrangements von Möglichkei~n überführt .• '" 

Wer bei dieser Abwägung ein wenig ins Schwanken geraten ist, wird es gespürt 

haben: Die Rechtskritik wird es künftig schwerer haben. Sie muß nicht nur 
- mühsam genug - die Dogmatik emschlüsseln, sondern auch noch die Rechtssozio­

logie/theorie, die sich mit ihr beschäftigt. Diese Wissenschaft ist l.unehmend mit der 
Lösung von Rätseln ausgefüllt. die sie sich selbst aufgibt. Die AutOpoiesis lSC 

insoweit das Resultat einer präzisen Selbstbeschreibung des Systems. 

1'4 Kul-Heinz ladtur; .Abwigung., ,. a.. 0., s. "9· 
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